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in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1998 (BGBl. I S. 971), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes zur Neuorganisation des gesundheitlichen Verbraucherschutzes

und der Lebensmittelsicherheit vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3082, 3087)

geändert durch:

Berichtigung der Bekanntmachung der Neufassung des Pflanzenschutzgesetzes vom 16. Juni
1998 (BGBl. I S. 1527)

Berichtigung des Ersten Gesetzes zur Änderung des Pflanzenschutzgesetzes sowie der Bekannt-
machung der Neufassung des Pflanzenschutzgesetzes vom 27. November 1998 (BGBl. I S. 3512)

Artikel 14 des Gesetzes zur Umstellung von Vorschriften im land- und forstwirtschaftlichen
Bereich auf Euro (Fünftes Euro-Einführungsgesetz) vom 25. Juni 2001 (BGBl. I S. 1215, 1217)

Artikel 186 der Siebenten Zuständigkeitsanpassungs-Verordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I
S. 2785, 2822)

Artikel 3 Abs. 4 des BNatSchNeuregG vom 25.März 2002 (BGBl. I S. 1193, 1217)

Artikel 4 des Biozidgesetzes vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2076, 2088)

Artikel 4 des Gesetzes zur Neuorganisation des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und der
Lebensmittelsicherheit vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3082, 3087)

* Eine offizielle Bekanntmachung des PflSchG ist seit dem 14. Mai 1998 nicht mehr erfolgt. Die
vorliegende Lesefassung wurde vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit zu dienstlichen Zwecken auf Grundlage der oben aufgelisteten Änderungen erstellt. Eine
Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht übernommen.
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Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Zweck

Zweck dieses Gesetzes ist,

1. Pflanzen, insbesondere Kulturpflanzen, vor Schadorga-
nismen und nichtparasitären Beeinträchtigungen zu
schützen,

2. Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen zu schützen,

3. (weggefallen)

4. Gefahren abzuwenden, die durch die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln oder durch andere Maßnahmen
des Pflanzenschutzes, insbesondere für die Gesundheit
von Mensch und Tier und für den Naturhaushalt, entste-
hen können,

5. Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft im Bereich
des Pflanzenschutzrechts durchzuführen.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Pflanzenschutz:

a) der Schutz von Pflanzen vor Schadorganismen und
nichtparasitären Beeinträchtigungen,

b) der Schutz der Pflanzenerzeugnisse vor Schad-
organismen (Vorratsschutz)

einschließlich der Verwendung und des Schutzes von
Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen, durch die
Schadorganismen bekämpft werden können;

2. integrierter Pflanzenschutz: eine Kombination von Ver-
fahren, bei denen unter vorrangiger Berücksichtigung
biologischer, biotechnischer, pflanzenzüchterischer so-
wie anbau- und kulturtechnischer Maßnahmen die An-

wendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf das not-
wendige Maß beschränkt wird;

3. Pflanzen:

a) lebende Pflanzen,

b) Pflanzenteile, einschließlich der Früchte und Samen,
die zum Anbau bestimmt sind;

4. Pflanzenerzeugnisse:

a) Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, die nicht oder
nur durch einfache Verfahren, wie Trocknen oder
Zerkleinern, be- oder verarbeitet worden sind, ausge-
nommen verarbeitetes Holz,

b) Pflanzenteile, einschließlich der Früchte und Samen,
die nicht zum Anbau bestimmt sind;

5. Pflanzenarten: Pflanzenarten und Pflanzensorten sowie
deren Zusammenfassungen und Unterteilungen;

6. Naturhaushalt: seine Bestandteile Boden, Wasser, Luft,
Tier- und Pflanzenarten sowie das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen;

7. Schadorganismen: Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen
in allen Entwicklungsstadien, die erhebliche Schäden an
Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen verursachen kön-
nen. Viren und ähnliche Krankheitserreger werden den
Mikroorganismen, nicht durch Schadorganismen verur-
sachte Krankheiten werden den Schadorganismen
gleichgestellt;

8. Befallsgegenstände: Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder
sonstige Gegenstände, die Träger bestimmter Schador-
ganismen sind oder sein können;

9. Pflanzenschutzmittel: Stoffe, die dazu bestimmt sind,

a) Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse vor Schad-
organismen zu schützen,

b) Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse vor Tieren, Pflan-
zen oder Mikroorganismen zu schützen, die nicht
Schadorganismen sind,

c) die Lebensvorgänge von Pflanzen zu beeinflussen,
ohne ihrer Ernährung zu dienen (Wachstumsregler),

d) das Keimen von Pflanzenerzeugnissen zu hemmen,

ausgenommen sind Wasser, Düngemittel im Sinne des
Düngemittelgesetzes und Pflanzenstärkungsmittel; als
Pflanzenschutzmittel gelten auch Stoffe, die dazu be-
stimmt sind, Pflanzen abzutöten oder das Wachstum von
Pflanzen zu hemmen oder zu verhindern, ohne dass diese
Stoffe unter Buchstabe a oder c fallen;
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9a. Wirkstoffe: chemische Elemente oder deren Verbindun-
gen, wie sie natürlich vorkommen oder zu gewerblichen
Zwecken hergestellt werden, einschließlich der Verun-
reinigungen, mit Wirkung auf

a) Schadorganismen oder

b) Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse;

Mikroorganismen einschließlich Viren und ähnliche Or-
ganismen sowie ihre Bestandteile sind den chemischen
Elementen gleichgestellt;

9b. Rückstände: Stoffe in oder auf Pflanzen, Pflanzener-
zeugnissen, essbaren Erzeugnissen tierischer Herkunft
oder anderweitig vorhandene Stoffe, deren Vorhanden-
sein von der Anwendung der Pflanzenschutzmittel her-
rührt, einschließlich ihrer Metabolite, Abbau- oder Re-
aktionsprodukte;

10. Pflanzenstärkungsmittel: Stoffe, die

a) ausschließlich dazu bestimmt sind, die Wider-
standsfähigkeit von Pflanzen gegen Schad-
organismen zu erhöhen,

b) dazu bestimmt sind, Pflanzen vor nichtparasitären
Beeinträchtigungen zu schützen,

c) für die Anwendung an abgeschnittenen Zierpflanzen
außer Anbaumaterial bestimmt sind;

11. Pflanzenschutzgeräte: Geräte und Einrichtungen, die
zum Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln bestimmt
sind;

12. Kultursubstrate: Erden und andere Substrate in fester
oder flüssiger Form, die Pflanzen als Wurzelraum die-
nen;

13. Inverkehrbringen: das Anbieten, Vorrätighalten zur
Abgabe, Feilhalten und jedes Abgeben an andere;

13a. Anwendungsgebiet: bestimmte Pflanzen, Pflanzenarten
oder Pflanzenerzeugnisse zusammen mit denjenigen
Schadorganismen, gegen die die Pflanzen und Pflanzen-
erzeugnisse geschützt werden sollen, oder der sonstige
Zweck, zu dem das Pflanzenschutzmittel angewandt
werden soll;

14. Mitgliedstaat: Mitgliedstaat der Europäischen Union;

15. Freilandflächen: die nicht durch Gebäude oder Über-
dachungen ständig abgedeckten Flächen, unabhängig
von ihrer Beschaffenheit oder Nutzung; dazu gehören
auch Verkehrsflächen jeglicher Art wie Gleisanlagen,
Straßen-, Wege-, Hof- und Betriebsflächen sowie sons-
tige durch Tiefbaumaßnahmen veränderte Landflächen.

Zweiter Abschnitt
Pflanzenschutz

§ 2a
Durchführung des Pflanzenschutzes

(1) Pflanzenschutz darf nur nach guter fachlicher Praxis
durchgeführt werden. Die gute fachliche Praxis dient insbe-
sondere

1. der Gesunderhaltung und Qualitätssicherung von Pflan-
zen und Pflanzenerzeugnissen durch

a) vorbeugende Maßnahmen,

b) Verhütung der Einschleppung oder Verschleppung
von Schadorganismen,

c) Abwehr oder Bekämpfung von Schadorganismen
und

2. der Abwehr von Gefahren, die durch die Anwendung,
das Lagern und den sonstigen Umgang mit Pflanzen-
schutzmitteln oder durch andere Maßnahmen des Pflan-
zenschutzes, insbesondere für die Gesundheit von
Mensch und Tier und für den Naturhaushalt, entstehen
können.

Zur guten fachlichen Praxis gehört, dass die Grundsätze des
integrierten Pflanzenschutzes und der Schutz des Grund-
wassers berücksichtigt werden.

(2) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft erstellt unter Beteiligung der
Länder und unter Berücksichtigung des Standes der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse sowie den Erfahrungen der Pflan-
zenschutzdienste und des Personenkreises, der Pflanzen-
schutzmaßnahmen durchführt, die Grundsätze für die
Durchführung der guten fachlichen Praxis im Pflanzen-
schutz. Das Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft gibt diese Grundsätze im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit im Bundesanzeiger
bekannt.

§ 3
Pflanzenschutzmaßnahmen

(1) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, soweit es
zur Erfüllung der in § 1 genannten Zwecke erforderlich ist,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

1. anzuordnen, das Auftreten oder den Verdacht des Auf-
tretens von Schadorganismen, den Anbau oder das Vor-
kommen bestimmter Pflanzenarten, sonstige für das
Auftreten oder Bekämpfen von Schadorganismen er-
hebliche Tatsachen oder die Anwendung bestimmter
Pflanzenschutzmittel, Pflanzenschutzgeräte oder Ver-
fahren des Pflanzenschutzes der zuständigen Behörde
anzuzeigen;
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2. Verfügungsberechtigte und Besitzer zu verpflichten,
Befallsgegenstände, Grundstücke, Gebäude oder Räume
auf das Auftreten von Schadorganismen zu überwachen,
zu untersuchen oder untersuchen zu lassen;

3. Verfügungsberechtigte und Besitzer zu verpflichten,
bestimmte Schadorganismen zu bekämpfen oder be-
kämpfen zu lassen, sowie bestimmte Pflanzenschutz-
mittel, Pflanzenschutzgeräte oder Verfahren hierfür
vorzuschreiben oder zu verbieten;

4. (weggefallen)

5. anzuordnen, dass die zuständigen Behörden Pflanzen
und Grundstücke auf das Auftreten bestimmter Schad-
organismen überwachen und bestimmte Schadorganis-
men bekämpfen;

6. das Vernichten, Entseuchen oder Entwesen von Be-
fallsgegenständen und das Entseuchen oder Entwesen
des Bodens, von Kultursubstraten oder von Gebäuden
oder Räumen anzuordnen sowie bestimmte Mittel, Ge-
räte oder Verfahren hierfür vorzuschreiben oder zu ver-
bieten;

7. die Verwendung bestimmter Kultursubstrate für die
Anzucht oder den Anbau bestimmter Pflanzen vorzu-
schreiben oder zu verbieten;

8. die Nutzung befallener, befallsverdächtiger oder be-
fallsgefährdeter Grundstücke zu beschränken sowie
Vorschriften über die Sperre solcher Grundstücke zu
erlassen;

9. die Verwendung nicht geeigneten Saat- oder Pflanzguts
oder nicht geeigneter zur Veredlung bestimmter Pflan-
zenteile zu verbieten oder zu beschränken;

10. den Anbau bestimmter Pflanzenarten zu verbieten oder
zu beschränken;

11. das Inverkehrbringen bestimmter Pflanzen, die für die
Erzeugung von Pflanzen oder sonst zum Anbau be-
stimmt sind (Anbaumaterial),

a) bei Befall oder Verdacht des Befalls mit bestimmten
Schadorganismen zu verbieten oder zu beschränken,

b) von dem Ergebnis einer Untersuchung auf Befall
mit bestimmten Schadorganismen oder auf Resis-
tenz gegen bestimmte Schadorganismen oder von
einer Genehmigung abhängig zu machen;

12. anzuordnen, dass befallene, befallsverdächtige oder
befallsgefährdete Grundstücke von bestimmten Pflan-
zen freizumachen oder freizuhalten sind;

13. das Befördern, das Inverkehrbringen und das Lagern
bestimmter Schadorganismen und Befallsgegenstände

zu verbieten, zu beschränken oder von einer Genehmi-
gung oder Anzeige abhängig zu machen;

14. das Züchten und das Halten bestimmter Schadorganis-
men sowie das Arbeiten mit ihnen zu verbieten, zu be-
schränken oder von einer Genehmigung oder Anzeige
abhängig zu machen;

15. anzuordnen, dass Grundstücke, Gebäude, Räume oder
Behältnisse, die dem Lagern von Pflanzen oder Pflan-
zenerzeugnissen dienen, zu entseuchen, zu entwesen o-
der zu reinigen sind, und bestimmte Mittel, Geräte oder
Verfahren hierfür vorzuschreiben oder zu verbieten;

16. Vorschriften zum Schutz von Tieren, Pflanzen oder
Mikroorganismen

a) vor ihrer Gefährdung durch Pflanzenschutzmittel,
Pflanzenschutzgeräte oder sonstige Geräte und Ein-
richtungen, die im Pflanzenschutz benutzt werden,
oder

b) im Hinblick auf ihren Nutzen für die Bekämpfung
von Schadorganismen

zu erlassen;

17. Vorschriften über das Inverkehrbringen und die Ver-
wendung von Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen
zur Bekämpfung bestimmter Schadorganismen zu erlas-
sen; dabei kann es das Inverkehrbringen und die Ver-
wendung von Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen
von einer Genehmigung abhängig machen sowie die
Voraussetzungen und das Verfahren hierfür regeln.

(2) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Nr. 3, 6, 15, 16
und 17 bedürfen des Einvernehmens mit den Bundesminis-
terien für Arbeit und Sozialordnung und für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit, soweit sie sich auf die An-
wendung bestimmter Pflanzenschutzmittel oder anderer
Stoffe beziehen.

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt,

1. Rechtsverordnungen nach Absatz 1 zu erlassen, soweit
das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernäh-
rung und Landwirtschaft von seiner Befugnis keinen
Gebrauch macht,

2. durch Rechtsverordnung, soweit es zur Erfüllung der in
§ 1 genannten Zwecke erforderlich ist,

a) in Gebieten, die für den Anbau bestimmter Pflan-
zenarten besonders geeignet sind, den Anbau be-
stimmter Pflanzenarten zu verbieten oder die Ver-
wendung bestimmten Saat- oder Pflanzenguts sowie
bestimmte Anbaumethoden vorzuschreiben,



– 5 –

. . .

b) vorzuschreiben, dass Pflanzen oder Pflan-
zenerzeugnisse nur in bestimmter Art und Weise
gelagert werden dürfen.

Sie können durch Rechtsverordnung diese Befugnis auf
andere Behörden übertragen und dabei bestimmen, dass
diese ihre Befugnis durch Rechtsverordnung auf nachgeord-
nete oder ihrer Aufsicht unterstehende Behörden weiter
übertragen können.

§ 4
Maßnahmen gegen Ein- und Verschleppung

von Schadorganismen
Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaft wird ermächtigt, soweit es

1. zum Schutz gegen die Gefahr

a) der Einschleppung von Schadorganismen in die
Mitgliedstaaten,

b) der Verschleppung von Schadorganismen innerhalb
der Europäischen Gemeinschaft oder in ein Dritt-
land oder

2. zum Schutz bestimmter Gebiete vor Schadorganismen
und Befallsgegenständen

erforderlich ist, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates das Befördern, das Inverkehrbringen, die Einfuhr
und die Ausfuhr von Schadorganismen und Befallsgegenstän-
den zu verbieten oder zu beschränken. Es kann dabei insbe-
sondere

1. das Befördern, das Inverkehrbringen, die Einfuhr und
die Ausfuhr von Schadorganismen und Befallsgegens-
tänden abhängig machen

a) von einer Genehmigung oder Anzeige,

b) von einer Untersuchung oder vom Nachweis einer
durchgeführten Entseuchung, Entwesung oder ande-
ren Behandlung,

c) von der Begleitung durch bestimmte Be-
scheinigungen,

d) von einer bestimmten Verpackung oder Kennzeich-
nung,

e) von einer Zulassung oder Registrierung des Be-
triebs, der die Pflanzen erzeugt oder angebaut hat o-
der der die Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse, Kultur-
substrate oder andere Befallsgegenstände in den
Verkehr bringt, einführt oder lagert;

2. Vorschriften erlassen über

a) die Durchführung von Untersuchungen einschließ-
lich der Probenahme,

b) die Beobachtung, Verwendung oder Behandlung
einschließlich der Vernichtung der Befallsgegens-
tände,

c) die Verpflichtung zu Aufzeichnungen, insbesondere
über durchgeführte Untersuchungen, über das Auf-
treten von Schadorganismen, über deren Be-
kämpfung sowie über den Verbleib von Befallsge-
genständen,

d) Inhalt, Form und Ausstellung der Bescheinigungen
nach Nummer 1 Buchstabe c,

e) die Schließung von Packungen und Behältnissen
sowie die Verschlusssicherung,

f) die Aufbewahrung von Bescheinigungen und Auf-
zeichnungen sowie deren Vorlage bei der zuständi-
gen Behörde,

g) die Voraussetzungen und das Verfahren für die
Zulassung oder Registrierung der Betriebe nach
Nummer 1 Buchstabe e einschließlich des Ruhens
der Zulassung, von Beschränkungen für zugelassene
oder registrierte Betriebe bei der Pflanzenerzeu-
gung, beim Pflanzenanbau und beim Befördern, In-
verkehrbringen oder Lagern von Befallsgegenstän-
den sowie der Verarbeitung und Nutzung der in dem
Verfahren erhobenen Daten,

h) die Voraussetzungen und das Verfahren für die
Zulassung von Einrichtungen, die Pflanzen, Pflan-
zenerzeugnisse oder Kultursubstrate auf den Befall
mit Schadorganismen untersuchen, einschließlich
des Ruhens der Zulassung oder von Beschränkun-
gen der Untersuchungstätigkeit sowie der Verar-
beitung und Nutzung der in dem Verfahren erho-
benen Daten.

§ 5
Eilfälle

(1) Besteht Gefahr im Verzuge oder ist es zur unver-
züglichen Durchführung von Rechtsakten der Europäischen
Gemeinschaft erforderlich, so kann das Bundesministerium
für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft
Rechtsverordnungen nach § 3 Abs. 1 und 2 und § 4 ohne
Zustimmung des Bundesrates und ohne Einvernehmen mit
den anderen Bundesministerien erlassen; sie treten spätes-
tens sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft. Ihre
Geltungsdauer kann nur mit Zustimmung des Bundesrates
verlängert werden.

(2) Die zuständigen Behörden können bei Gefahr im
Verzuge Maßnahmen nach § 3 Abs. 1 und § 4 Satz 1 in
Verbindung mit Satz 2 Nr. 1 Buchstabe a bis d und Nr. 2
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Buchstabe a bis f anordnen, soweit ein sofortiges Eingreifen
erforderlich ist.

Dritter Abschnitt
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

§ 6
Allgemeines

(1) Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist
nach guter fachlicher Praxis zu verfahren. Pflanzenschutz-
mittel dürfen nicht angewandt werden, soweit der Anwender
damit rechnen muss, dass ihre Anwendung im Einzelfall
schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch
und Tier oder auf Grundwasser oder sonstige erhebliche
schädliche Auswirkungen, insbesondere auf den Naturhaus-
halt, hat. Die zuständige Behörde kann Maßnahmen an-
ordnen, die zur Erfüllung der in den Sätzen 1 und 2 ge-
nannten Anforderungen erforderlich sind.

(2) Pflanzenschutzmittel dürfen auf Freilandflächen nur
angewandt werden, soweit diese landwirtschaftlich, forst-
wirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden. Sie dürfen
jedoch nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewäs-
sern und Küstengewässern angewandt werden.

(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von
Absatz 2 genehmigen, wenn der angestrebte Zweck vor-
dringlich ist und mit zumutbarem Aufwand auf andere
Weise nicht erzielt werden kann und überwiegende öffentli-
che Interessen, insbesondere des Schutzes von Tier- und
Pflanzenarten, nicht entgegenstehen.

§ 6a
Besondere Anwendungsvorschriften

(1) Pflanzenschutzmittel dürfen einzeln oder gemischt
mit anderen nur angewandt werden, wenn sie zugelassen
sind und nur

1. in den in der Zulassung festgesetzten und in der
Gebrauchsanleitung angegebenen, in den nach § 18
Abs. 1 Satz 1 genehmigten und nach § 18a Abs. 4 be-
kannt gemachten oder in den nach § 18b Abs. 1 Satz 1
genehmigten Anwendungsgebieten und

2. entsprechend den in der Zulassung festgesetzten und in
der Gebrauchsanleitung angegebenen oder nach § 18a
Abs. 4 bekannt gemachten Anwendungsbestimmungen.

Sie dürfen im Haus- und Kleingartenbereich  nur angewandt
werden, wenn sie mit der Angabe "Anwendung im Haus-
und Kleingartenbereich zulässig" gekennzeichnet sind.

(2) Für Pflanzenschutzmittel, deren Inverkehrbringen
oder Einfuhr nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 genehmigt
worden ist, gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend.

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 dürfen Pflanzen-
schutzmittel, deren Zulassung nach § 16 Abs. 1 oder 2 Satz
1 endet, noch bis zum Ablauf des zweiten auf das Ende der
Zulassung folgenden Jahres angewandt werden. Sie dürfen
nicht angewandt werden, soweit die Anwendung durch
Rechtsverordnung auf Grund dieses Gesetzes beschränkt ist
oder das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit nach Ende der Zulassung durch Allgemein-
verfügung festgestellt hat, dass die Voraussetzungen für eine
Rücknahme oder einen Widerruf vorgelegen hätten.

(4) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für

1. Pflanzenschutzmittel, die zu Forschungs-, Untersu-
chungs- und Versuchszwecken (Versuchszwecke) an-
gewandt werden,

2. Pflanzenschutzmittel, deren Anwendung nach § 3 Abs.
1 Nr. 3, 6 und 15 oder nach § 4 Satz 1 in Verbindung
mit Satz 2 Nr. 2 Buchstabe b, jeweils in Verbindung mit
§ 5 Abs. 2, angeordnet worden ist,

3. Pflanzenschutzmittel, die für landwirtschaftliche, forst-
wirtschaftliche oder gärtnerische Zwecke zur Anwen-
dung im eigenen Betrieb hergestellt werden, soweit dazu
nicht Mittel verwandt werden, die Stoffe oder Zuberei-
tungen enthalten, die zu gewerblichen Zwecken oder im
Rahmen sonstiger wirtschaftlicher Unternehmungen in
den Verkehr gebracht oder eingeführt worden sind, es
sei denn, die Stoffe und Zubereitungen

a) dürfen nach den Vorschriften der Europäischen
Gemeinschaft bei der Erzeugung von Produkten aus
ökologischem Anbau angewandt werden und

b) sind in einer Liste des Bundesamtes für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit aufgeführt,

4. Mittel, die zur Bekämpfung pflanzlicher Mikroorganis-
men angewandt werden

a) innerhalb geschlossener Räume oder Rohrsysteme in
Betrieben und Anlagen, die einer gewerbe-, berg-
bau-, atom- oder gesundheitsrechtlichen Aufsicht
unterliegen; dies gilt nicht für die Anwendung in
Räumen, die der Erzeugung von Pflanzen oder dem
Inverkehrbringen von Pflanzen oder Pflanzener-
zeugnissen dienen,

b) in Anlagen des sanitären Bereichs.

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit nimmt Stoffe und Zubereitungen in die Liste nach
Satz 1 Nr. 3 Buchstabe b auf, wenn keine Anhaltspunkte
vorliegen, dass sie bei sachgerechter Anwendung oder als
Folge einer solchen Anwendung schädliche Auswirkungen,
insbesondere auf die Gesundheit von Mensch und Tier, das
Grundwasser und den Naturhaushalt haben. Das Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit macht die
Liste im Bundesanzeiger bekannt.
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§ 7
Anwendungsverbote

(1) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, soweit es
zum Schutz der Gesundheit von Mensch oder Tier oder zum
Schutz vor Gefahren, insbesondere für den Naturhaushalt,
erforderlich ist, im Einvernehmen mit den Bundesminis-
terien für Wirtschaft und Technologie und für Arbeit und
Sozialordnung sowie im Falle der Nummer 1 auch mit dem
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates

1. die Anwendung

a) bestimmter Pflanzenschutzmittel oder von Pflanzen-
schutzmitteln mit bestimmten Stoffen,

b) von Pflanzenschutzmitteln unter Verwendung be-
stimmter Geräte oder Verfahren,

2. den Anbau bestimmter Pflanzenarten auf Grundstücken,
deren Böden mit bestimmten Pflanzenschutzmitteln be-
handelt worden sind, sowie die Verwendung bestimmter
dort gewonnener Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse,

3. das Abgeben von Pflanzenschutzmitteln, die unter eine
Regelung nach Nummer 1 Buchstabe a fallen, an den
Anwender,

4. das Inverkehrbringen, die Einfuhr oder die Verwendung
von Saatgut, Pflanzgut oder Kultursubstraten, die be-
stimmte Pflanzenschutzmittel enthalten oder denen be-
stimmte Pflanzenschutzmittel anhaften,

zu verbieten, zu beschränken oder von einer Genehmigung
oder Anzeige abhängig zu machen; dabei kann vorgesehen
werden, dass die Genehmigung von dem Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zu erteilen
und die Anzeige ihm gegenüber zu erstatten ist.

(2) Soweit durch Rechtsverordnung nach Absatz 1 Nr. 1
die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln beschränkt wird,
können insbesondere Zweck, Art, Zeit, Ort und Verfahren
der Anwendung des Pflanzenschutzmittels vorgeschrieben
oder verboten sowie die aufzuwendende Menge und nach
der Anwendung einzuhaltende Wartezeit vorgeschrieben
werden.

(3) Ein mit  der Zulassung eines Pflanzenschutzmittels
festgesetztes  Anwendungsgebiet darf durch Rechtsverord-
nung nach Absatz 1 Nr. 1 nicht ausgeschlossen werden, es
sei denn, dass zuvor die Zulassung unter Anordnung der
sofortigen Vollziehbarkeit zurückgenommen oder widerru-
fen worden ist. Wird die Rücknahme oder der Widerruf der
Zulassung unanfechtbar aufgehoben, so ist die Rechtsver-
ordnung insoweit nicht mehr anzuwenden.

(4) Bei Gefahr im Verzuge kann das Bun-
desministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und

Landwirtschaft Rechtsverordnungen nach Absatz 1 ohne
Zustimmung des Bundesrates und ohne Einvernehmen mit
anderen Bundesministerien erlassen; sie treten spätestens
sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft. Ihre
Geltungsdauer kann nur mit Zustimmung des Bundesrates
verlängert werden.

(5) Die Landesregierungen werden ermächtigt, Rechts-
verordnungen nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b zu erlassen,
soweit das Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft von seiner Befugnis keinen
Gebrauch macht.

§ 8
Weitergehende Länderregelungen

Befugnisse der Länder,

1. Vorschriften zu erlassen, über

a) die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in
Schutzgebieten nach wasserrechtlichen oder natur-
schutzrechtlichen Bestimmungen,

b) die Einzelheiten der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln an oberirdischen Gewässern oder
Küstengewässern oder

c) die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf
Freilandflächen, die nicht landwirtschaftlich, forst-
wirtschaftlich oder erwerbsgärtnerisch genutzt wer-
den, oder

2. a) die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln unter
Verwendung bestimmter Geräte oder Verfahren o-
der

b) den Anbau bestimmter Pflanzenarten auf Grundstü-
cken, deren Böden mit bestimmten Pflanzenschutz-
mitteln behandelt worden sind, sowie die Verwen-
dung bestimmter dort gewonnener Pflanzen oder
Pflanzenerzeugnisse

zu verbieten, zu beschränken oder von einer Genehmi-
gung oder Anzeige abhängig zu machen,

bleiben unberührt.

§ 9
Anzeige

Wer Pflanzenschutzmittel für andere – außer gelegentlicher
Nachbarschaftshilfe – anwenden oder zu gewerblichen
Zwecken oder im Rahmen sonstiger wirtschaftlicher Unter-
nehmungen andere über die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln beraten will, hat dies der für den Betriebssitz
und der für den Ort der Tätigkeit zuständigen Behörde vor
Aufnahme der Tätigkeit anzuzeigen. Die Landesregierungen
werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die näheren
Vorschriften über die Anzeige und das Anzeigeverfahren zu



– 8 –

. . .

erlassen. Sie können durch Rechtsverordnung diese Befug-
nis auf oberste Landesbehörden übertragen.

§ 10
Persönliche Anforderungen

(1) Wer

1. Pflanzenschutzmittel in einem Betrieb

a) der Landwirtschaft einschließlich des Gartenbaus o-
der der Forstwirtschaft oder

b) zum Zwecke des Vorratsschutzes

anwendet,

2. eine nach § 9 anzeigepflichtige Tätigkeit ausübt oder

3. Personen anleitet oder beaufsichtigt, die Pflanzen-
schutzmittel im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses
anwenden, soweit dies zur Ausbildung gehört,

muss die dafür erforderliche Zuverlässigkeit und die dafür
erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten haben und da-
durch die Gewähr dafür bieten, dass durch die Anwendung
von Pflanzenschutzmitteln keine vermeidbaren schädlichen
Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier
oder keine sonstigen vermeidbaren schädlichen Auswirkun-
gen, insbesondere auf den Naturhaushalt, auftreten.

(2) Die zuständige Behörde kann die in Absatz 1 be-
zeichneten Tätigkeiten ganz oder teilweise untersagen, wenn
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass derjenige, der
diese Tätigkeiten ausübt, die dort genannten Voraussetzun-
gen nicht erfüllt.

(3) Die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fer-
tigkeiten sind der zuständigen Behörde auf Verlangen nach-
zuweisen. Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nähere
Vorschriften über Art und Umfang der erforderlichen fach-
lichen Kenntnisse und Fertigkeiten sowie über das Verfah-
ren für deren Nachweis zu erlassen. Die Landesregierungen
werden ermächtigt,

1. Rechtsverordnungen nach Satz 2 zu erlassen, soweit die
Bundesregierung von ihrer Befugnis keinen Gebrauch
macht,

2. durch Rechtsverordnung, soweit es zur Erfüllung der in
§ 1 genannten Zwecke erforderlich ist, den Anwen-
dungsbereich des Absatzes 1 auf Personen auszudehnen,
die Pflanzenschutzmittel auf Grundstücken anwenden,
die im Besitz juristischer Personen des öffentlichen
Rechts stehen.

Die Landesregierungen können diese Befugnis durch
Rechtsverordnung auf andere Behörden übertragen.

§ 10a
Anwendung zu Versuchszwecken

(1) Pflanzenschutzmittel dürfen zu Versuchszwecken
nur angewandt werden, wenn die Anwendung keine schädli-
chen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und
Tier oder auf Grundwasser sowie keine sonstigen schädli-
chen Auswirkungen, insbesondere auf den Naturhaushalt,
erwarten lässt. Sie dürfen ferner nur angewandt werden,
wenn der Anwender die dafür erforderlichen fachlichen
Kenntnisse und Fertigkeiten nachgewiesen hat. Die erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten sind der zuständigen
Behörde durch Vorlage der durch Rechtsverordnung nach
Absatz 3 vorgesehenen Bescheinigungen nachzuweisen. Im
Einzelfall kann die zuständige Behörde abweichend von
Satz 2 auf Antrag die Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln zu Versuchszwecken genehmigen, sofern dadurch keine
schädlichen Auswirkungen auf die in Satz 1 genannten
Schutzgüter zu erwarten sind. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht
für Versuche, die von der Biologischen Bundesanstalt für
Land- und Forstwirtschaft (Biologische Bundesanstalt) oder
den nach § 34 zuständigen Behörden durchgeführt werden.

(2) Die zuständige Behörde kann die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln zu Versuchszwecken ganz oder
teilweise untersagen, wenn Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass derjenige, der Pflanzenschutzmittel zu Ver-
suchszwecken anwendet, die erforderliche Zuverlässigkeit
oder die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fertig-
keiten nicht besitzt.

(3) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Er-
nährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit den Bundesministerien für Arbeit und Sozial-
ordnung und für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates Näheres über Art und Umfang der Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln zu Versuchszwecken und der erfor-
derlichen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten sowie das
Verfahren für deren Nachweis zu regeln.

Vierter Abschnitt
Verkehr mit Pflanzenschutzmitteln

§ 11
Zulassungsbedürftigkeit

(1) Pflanzenschutzmittel dürfen in der Formulierung, in
der die Abgabe an den Anwender vorgesehen ist, nur in den
Verkehr gebracht oder eingeführt werden, wenn sie vom
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit zugelassen sind. Dies gilt nicht

1. für Pflanzenschutzmittel, die für die Ausfuhr bestimmt
sind oder sich im Falle der Einfuhr in einem Freihafen
oder als Zollgut unter zollamtlicher Überwachung be-
finden,

2. für Mittel, die zur Bekämpfung pflanzlicher Mikroorga-
nismen
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a) innerhalb geschlossener Räume oder Rohrsysteme
in Betrieben und Anlagen, die einer bergbau-, atom-
oder gesundheitsrechtlichen Aufsicht unterliegen,
oder

b) in Anlagen des sanitären Bereichs

bestimmt sind.

(2) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit kann das Inverkehrbringen oder die
Einfuhr nicht zugelassener Pflanzenschutzmittel genehmi-
gen

1. für Versuchszwecke,

2. bei Gefahr im Verzuge für die Bekämpfung bestimmter
Schadorganismen oder

3. zur Anwendung an Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen,
die für die Ausfuhr bestimmt sind, sofern für diese im
Bestimmungsland abweichende Anforderungen gelten,

für eine bestimmte Menge und für einen bestimmten Zeit-
raum, der in den Fällen der Nummern 2 und 3 jeweils 120
Tage nicht überschreiten darf. Dabei hat es die Anwen-
dungsgebiete sowie die zum Schutz der Gesundheit von
Mensch und Tier und die zum Schutz vor sonstigen schädli-
chen Auswirkungen, insbesondere auf den Naturhaushalt,
erforderlichen Anwendungsbestimmungen, einschließlich
solcher über die zur Anwendung berechtigten Personen,
festzusetzen und die erforderlichen Auflagen zu erteilen.
Die Genehmigung kann mit dem Vorbehalt des Widerrufs
verbunden werden. Sie kann erneut erteilt werden. Im Falle
des Satzes 1 Nr. 3 wird die Genehmigung im Benehmen mit
dem Bundesinstitut für Risikobewertung, der Biologischen
Bundesanstalt und dem Umweltbundesamt erteilt.

(3) Saatgut, Pflanzgut und Kultursubstrate, die Pflan-
zenschutzmittel enthalten oder denen Pflanzenschutzmittel
anhaften, dürfen nur in den Verkehr gebracht oder einge-
führt werden, wenn

1. die Pflanzenschutzmittel in einem Mitgliedstaat zugelas-
sen sind, die Zulassung den Anforderungen des Artikels
4 Abs. 1 Buchstabe b bis e der Richtlinie 91/414/EWG
des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen
von Pflanzenschutzmitteln (ABl. EG Nr. L 230 S. 1) in
der jeweils geltenden Fassung entspricht und die An-
wendung der Pflanzenschutzmittel nicht durch Rechts-
verordnung nach § 7 Abs. 1 verboten ist oder

2. das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit auf Antrag festgestellt hat, dass die Pflan-
zenschutzmittel in ihrer Zusammensetzung und Wir-
kung einem in der Bundesrepublik Deutschland zuge-
lassenen Pflanzenschutzmittel entsprechen.

Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten entsprechend.

§ 12
Zulassungsantrag

(1) Die Zulassung kann beantragen, wer Pflanzen-
schutzmittel erstmalig in den Verkehr bringen oder einfüh-
ren will.

(2) Wer in einem Mitgliedstaat weder Wohnsitz noch
Niederlassung hat, kann die Zulassung nur beantragen,
wenn er einen Vertreter mit Wohnsitz oder Geschäftsraum
im Geltungsbereich dieses Gesetzes bestellt hat. Dieser ist
im Zulassungsverfahren zur Vertretung befugt.

(3) Dem Antrag auf Zulassung sind die zur Prüfung der
Zulassungsvoraussetzungen erforderlichen Angaben, Un-
terlagen und Proben beizufügen. Das Bundesministerium
für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft wird
ermächtigt, im Einvernehmen mit den Bundesministerien für
Arbeit und Sozialordnung und für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates Inhalt und Umfang des Antrages sowie Art
und Umfang der dem Antrag beizufügenden Angaben,
Unterlagen und Proben unter Beachtung der von der Euro-
päischen Gemeinschaft erlassenen Bestimmungen über das
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln zu regeln; es
kann dabei bestimmte Versuchsanstellungen und ihre
Durchführung einschließlich der zu verwendenden Analyse-
verfahren vorschreiben.

(4) Soweit es zur unverzüglichen Durchführung von
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft erforderlich ist,
kann das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernäh-
rung und Landwirtschaft Rechtsverordnungen nach Ab-
satz 3 Satz 2 ohne Zustimmung des Bundesrates und ohne
Einvernehmen mit den anderen Bundesministerien erlassen;
sie treten spätestens sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten
außer Kraft. Ihre Geltungsdauer kann nur unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 3 Satz 2 verlängert werden.

§ 13
Verwertung von Erkenntnissen

aus Unterlagen Dritter
(1) Unterlagen, die Anträgen auf Grund des § 12 Abs. 3

beigefügt werden müssen, sind nicht erforderlich, soweit
dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit ausreichende Erkenntnisse aus Unterlagen eines
anderen Antragstellers (Vorantragsteller) vorliegen und,
wenn

1. der Vorantragsteller deren Verwertung schriftlich zuge-
stimmt hat oder

2. die erstmalige Zulassung des Pflanzenschutzmittels des
Vorantragstellers, auf das sich die beabsichtigte Ver-
wertung bezieht, in einem Mitgliedstaat länger als zehn
Jahre zurückliegt.
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Ist keiner der in dem Pflanzenschutzmittel enthaltenen
Wirkstoffe in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufge-
nommen, so beginnt die Zehnjahresfrist nach Satz 1 Nr. 2
mit der erstmaligen nach dem 1. Juli 1998 erteilten Zulas-
sung.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 beginnen die
Zehnjahresfristen für Unterlagen, die dem Antrag zur Prü-
fung eines Wirkstoffs beizufügen sind, mit dessen erstmali-
ger Aufnahme in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG.

(3) Unterlagen, die dem Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit nach § 15a Abs. 1 und 2
zur Prüfung eines Wirkstoffs vorgelegt worden sind, dürfen
zugunsten anderer Antragsteller oder Zulassungsinhaber
(Dritter) nur nach schriftlicher Zustimmung desjenigen
Vorantragstellers oder Zulassungsinhabers verwertet wer-
den, der die Unterlagen vorgelegt hat. Satz 1 gilt nicht,
wenn die in Artikel 13 Abs. 3 Buchstabe d der Richtlinie
91/414/EWG genannte Entscheidung der Kommission, bei
der die Erkenntnisse aus diesen Unterlagen erstmalig be-
rücksichtigt werden konnten, länger als fünf Jahre zurück-
liegt. Abweichend von Satz 2 dürfen Unterlagen nach § 15a
Abs. 1 und 2 nur nach Ablauf der in Absatz 2 vorgesehenen
Frist verwertet werden, wenn diese Frist für denselben
Wirkstoff zu einem späteren Zeitpunkt als die Fünfjahres-
frist nach Satz 2 endet.

§ 14
Verwertung von Erkenntnissen
aus Versuchen mit Wirbeltieren

(1) Unterlagen, die Anträgen auf Grund des § 12 Abs. 3
beigefügt werden müssen, und die Versuche mit Wirbeltie-
ren voraussetzen, sind nicht erforderlich, soweit dem Bun-
desamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
ausreichende Erkenntnisse aus Unterlagen eines Voran-
tragstellers vorliegen. In diesen Fällen teilt das Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit diesem
und dem Antragsteller mit, welche Unterlagen eines Voran-
tragstellers es zugunsten des Antragstellers zu verwerten
beabsichtigt, sowie jeweils Name und Anschrift des ande-
ren. Satz 2 gilt nicht, wenn die erstmalige Zulassung des
Pflanzenschutzmittels des Vorantragstellers, auf das sich die
beabsichtigte Verwertung bezieht, in einem Mitgliedstaat
länger als zehn Jahre zurückliegt. § 13 Abs. 1 Satz 2 und
Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Der Vorantragsteller kann der Verwertung seiner
Unterlagen im Falle des Absatzes 1 Satz 1 innerhalb einer
Frist von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung nach
Absatz 1 Satz 2 widersprechen. Im Falle des Widerspruchs
ist das Zulassungsverfahren für einen Zeitraum von fünf
Jahren nach Stellung des Zulassungsantrags, längstens je-
doch bis zum Ablauf von zehn Jahren nach der erstmaligen
Zulassung des Pflanzenschutzmittels des Vorantragstellers
in einem Mitgliedstaat, auszusetzen. Ist keiner der im Pflan-
zenschutzmittel enthaltenen Wirkstoffe in Anhang I der
Richtlinie 91/414/EWG aufgenommen, so beginnt die Zehn-
jahresfrist nach Satz 2 mit dem in § 13 Abs. 1 Satz 2 ge-

nannten Zeitpunkt, im Falle des § 13 Abs. 2 mit der erstma-
ligen Aufnahme des Wirkstoffs in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG. Würde der Antragsteller für die Beibringung
eigener Unterlagen einen kürzeren als den in Satz 2 oder 3
jeweils genannten Zeitraum benötigen, so ist das Zulas-
sungsverfahren nur für diesen Zeitraum auszusetzen. Vor
Aussetzung des Zulassungsverfahrens sind der Antragsteller
und der Vorantragsteller zu hören.

(3) Wird das Pflanzenschutzmittel im Falle des Absat-
zes 2 vor Ablauf der sich aus § 13 Abs. 1 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 2, und Absatz 2 ergebenden Zehnjah-
resfristen unter Verwertung seiner Unterlagen zugelassen,
so hat er gegen den Antragsteller Anspruch auf eine Vergü-
tung in Höhe von 50 vom Hundert der vom Antragsteller
durch die Verwertung ersparten Aufwendungen. Der Vor-
antragsteller kann dem Antragsteller das Inverkehrbringen
des Pflanzenschutzmittels untersagen, solange dieser nicht
die Vergütung gezahlt oder für sie in angemessener Höhe
Sicherheit geleistet hat.

§ 14a
Verwertung neuer Erkenntnisse
aus Versuchen mit Wirbeltieren

(1) Unterlagen, die Versuche mit Wirbeltieren voraus-
setzen und dem Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit nach § 15a Abs. 1 und 2 zur Prüfung
eines Wirkstoffs vorgelegt worden sind, dürfen zu Gunsten
Dritter nur verwendet werden, wenn das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit diesem und
dem Vorantragsteller oder Zulassungsinhaber, der die Un-
terlagen vorgelegt hat, mitgeteilt hat, welche dieser Unterla-
gen es zu Gunsten des Dritten zu verwerten beabsichtigt,
sowie jeweils Name und Anschrift des anderen.

(2) Der Vorantragsteller oder Zulassungsinhaber, der die
Unterlagen vorgelegt hat, kann der Verwertung seiner Un-
terlagen nach Absatz 1 innerhalb einer Frist von drei Mona-
ten nach Zugang der Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1 wider-
sprechen. Im Falle des Widerspruchs ist das Zulassungs-
verfahren für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Stellung
des Zulassungsantrags, längstens jedoch bis zum Ablauf des
nach § 13 Abs. 3 Satz 3 vorgesehenen Zeitraums, auszuset-
zen. § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 gilt entsprechend.

(3) Wird das Pflanzenschutzmittel im Falle des Absat-
zes 2 vor Ablauf der sich aus § 13 Abs. 3 Satz 2 und 3
ergebenden Fristen unter Verwertung der Unterlagen des
Vorantragstellers oder Zulassungsinhabers, der sie vorgelegt
hat, zugelassen, so hat er gegen den Dritten, zu dessen
Gunsten die Unterlagen verwertet worden sind, Anspruch
auf eine Vergütung in Höhe von 50 vom Hundert der vom
Dritten durch die Verwertung ersparten Aufwendungen. Der
Vorantragsteller oder Zulassungsinhaber, der die Unterlagen
vorgelegt hat, kann dem Dritten das Inverkehrbringen des
Pflanzenschutzmittels untersagen, solange dieser nicht die
Vergütung gezahlt oder für sie in angemessener Höhe Si-
cherheit geleistet hat.
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§ 14b
Nachforderungen

Müssen zum Nachweis der Zulassungsvoraussetzungen für
bereits zugelassene Pflanzenschutzmittel von mehreren
Zulassungsinhabern inhaltlich gleiche Unterlagen, die Ver-
suche mit Wirbeltieren voraussetzen, nach § 15a Abs. 1
nachgefordert werden, so teilt das Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit jedem Zulassungsin-
haber mit, welche Unterlagen für die weitere Beurteilung
erforderlich sind, sowie Name und Anschrift der übrigen
beteiligten Zulassungsinhaber. Das Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit gibt den beteiligten
Zulassungsinhabern Gelegenheit, sich innerhalb einer vom
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit zu bestimmenden Frist zu einigen, wer die Unterlagen
vorlegt. Kommt eine Einigung nicht zustande, so entschei-
det das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit nach pflichtgemäßem Ermessen und unterrich-
tet hiervon unverzüglich alle Beteiligten. Diese sind, sofern
sie nicht den Widerruf der Zulassung ihres Pflan-
zenschutzmittels beantragen, verpflichtet, sich jeweils mit
einem der Zahl der beteiligten Zulassungsinhaber entspre-
chenden Bruchteil an den Aufwendungen für die Erstellung
der Unterlagen zu beteiligen; sie haften als Gesamtschuld-
ner. Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn inhaltlich
gleiche Unterlagen von mehreren Antragstellern in laufen-
den Zulassungsverfahren gefordert werden.

§ 15
Zulassung

(1) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit lässt ein Pflanzenschutzmittel zu, wenn

1. der Antrag den auf Grund des § 12 Abs. 3 Satz 2 oder
Abs. 4 oder den nach Absatz 5 festgesetzten Anforde-
rungen entspricht,

2. die Wirkstoffe des Pflanzenschutzmittels in Anhang I
der Richtlinie 91/414/EWG aufgeführt sind,

3. die Prüfung des Pflanzenschutzmittels ergibt, dass das
Pflanzenschutzmittel nach dem Stande der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse und der Technik bei bestim-
mungsgemäßer und sachgerechter Anwendung oder als
Folge einer solchen Anwendung

a) hinreichend wirksam ist,

b) keine nicht vertretbaren Auswirkungen auf die zu
schützenden Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse hat,

c) bei Wirbeltieren, zu  deren Bekämpfung das Pflan-
zenschutzmittel vorgesehen ist, keine vermeidbaren
Leiden oder Schmerzen verursacht,

d) keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit
von Mensch und Tier und auf das Grundwasser hat
und

e) keine sonstigen nicht vertretbaren Auswirkungen,
insbesondere auf den Naturhaushalt sowie auf den
Hormonhaushalt von Mensch und Tier, hat,

4. a) die Wirkstoffe und die für die Gesundheit oder den
Naturhaushalt bedeutsamen Hilfsstoffe und Verun-
reinigungen des Pflanzenschutzmittels nach Art und
Menge und

b) die bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter
Anwendung des Pflanzenschutzmittels entstehen-
den, für die Gesundheit von Mensch und Tier und
für den Naturhaushalt bedeutsamen Rückstände

mit vertretbarem Aufwand zuverlässig bestimmt werden
können und

5. das Pflanzenschutzmittel hinreichend lagerfähig ist.

(2) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit entscheidet im Rahmen der Zulassung unter
Beachtung der in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG
festgesetzten Beschränkungen über

1. die Anwendungsgebiete des Pflanzenschutzmittels,

2. die zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier
und die zum Schutz vor sonstigen schädlichen Auswir-
kungen, insbesondere auf den Naturhaushalt, erforderli-
chen Anwendungsbestimmungen, einschließlich solcher
über

a) die Aufwandmenge,

b) die Wartezeit,

c)  den zum Schutz von Gewässern erforderlichen Ab-
stand bei der Anwendung und

d) die zur Anwendung berechtigten Personen,

und

3. die Eignung des Pflanzenschutzmittels für die Anwen-
dung im Haus- und Kleingartenbereich, unter Berück-
sichtigung insbesondere der Eigenschaften der Wirk-
stoffe, der Dosierfähigkeit, der Anwendeform und der
Verpackungsgröße.

(3) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit entscheidet über das Vorliegen der Voraus-
setzungen, jeweils in Verbindung mit Absatz 2,

1. nach Absatz 1 im Benehmen mit der Biologischen Bun-
desanstalt, soweit in den Nummern 2 und 3 nichts ande-
res bestimmt ist,

2. nach Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe d und e und Nr. 4 Buch-
stabe b hinsichtlich der Gesundheit, im Falle des Absat-
zes 1 Nr. 3 Buchstabe e hinsichtlich der Vermeidung
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gesundheitlicher Schäden durch Belastung des Bodens,
im Benehmen mit dem Bundesinstitut für Risikobewer-
tung,

3. nach Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe d und e hinsichtlich der
Vermeidung von Schäden durch Belastung des Natur-
haushaltes sowie durch Abfälle des Pflanzenschutzmit-
tels im Einvernehmen mit dem Umweltbundesamt.

Die in Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Behörden verbinden ihre
Entscheidung mit einer schriftlichen Bewertung, die dem
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit vorzulegen ist.

Über die Zulassung ist innerhalb einer Frist von zwölf
Monaten nach Eingang des Antrags und der nach § 12 Abs.
3 Satz 2 und Abs. 4 sowie Absatz 5 vorzulegenden Anga-
ben, Unterlagen und Proben zu entscheiden.

(4) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit verbindet die Zulassung unter Beachtung
der in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG festgesetzten
Beschränkungen mit den Auflagen, die

1. für die sachgerechte Anwendung sowie

2. zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier und
zum Schutz vor sonstigen schädlichen Auswirkungen,
insbesondere auf den Naturhaushalt,

erforderlich sind, soweit Regelungen nach Absatz 2 nicht
getroffen werden. Ferner verbindet das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Zulas-
sung mit dem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme,
Änderung oder Ergänzung von Auflagen.

(5) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit kann vom Antragsteller während der Prü-
fung die Vorlage weiterer Angaben, Unterlagen und Proben
verlangen, soweit dies zum Nachweis der Zulassungsvor-
aussetzungen erforderlich ist.

(6) Rechtsbehelfe gegen Auflagen nach Absatz 4 haben
keine aufschiebende Wirkung.

(7) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit kann, soweit dies für den in § 1 Nr. 4 auf-
geführten Schutzzweck erforderlich ist, durch Auflagen
anordnen, dass während der Dauer der Zulassung bestimmte
Kenntnisse bei der Anwendung des Pflanzenschutzmittels
gewonnen, gesammelt und ausgewertet und ihm die Ergeb-
nisse innerhalb einer bestimmten Frist mitgeteilt werden.
Auf Verlangen sind ihm die entsprechenden Unterlagen und
Proben vorzulegen.

§ 15a
Neue Erkenntnisse

(1) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit kann vom Zulassungsinhaber zum Nachweis

des fortdauernden Vorliegens der Zulassungsvoraussetzun-
gen Angaben, Unterlagen und Proben innerhalb bestimmter
Fristen nachfordern, soweit neue Erkenntnisse eine Über-
prüfung der Zulassung erfordern.

(2) Der Antragsteller und der Zulassungsinhaber haben
dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit

1. Änderungen gegenüber den im Zusammenhang mit der
Antragstellung mitgeteilten
Angaben und vorgelegten Unterlagen und

2. neue Erkenntnisse über Auswirkungen des Pflanzen-
schutzmittels auf die Gesundheit von Mensch und Tier
sowie auf den Naturhaushalt

unverzüglich anzuzeigen. Der Anzeige sind die Angaben,
Unterlagen und Proben beizufügen, aus denen sich die
Änderungen oder die neuen Erkenntnisse ergeben.

(3) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit kann den Zulassungsinhaber verpflichten,
Angaben und Unterlagen nach den Absätzen 1 und 2 der
Kommission der Europäischen Union und den zuständigen
Behörden anderer Mitgliedstaaten innerhalb bestimmter
Fristen vorzulegen und ihm die Vorlage anzuzeigen.

§ 15b
Zulassung von in anderen Mitgliedstaaten

zugelassenen Pflanzenschutzmitteln
(1) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-

mittelsicherheit lässt ein Pflanzenschutzmittel, das in einem
anderen Mitgliedstaat entsprechend den Anforderungen des
Artikels 4 der Richtlinie 91/414/EWG zugelassen ist, ab-
weichend von § 15 zu, wenn

1. der Antrag und die Antragsunterlagen den nach Ab-
satz 6 festgesetzten Anforderungen entsprechen,

2. die Wirkstoffe des Pflanzenschutzmittels in Anhang I
der Richtlinie 91/414/EWG aufgeführt sind und

3. die für die Anwendung des Pflanzenschutzmittels im
Inland bedeutsamen Verhältnisse, insbesondere hin-
sichtlich

a) des Pflanzenschutzes sowie der sonstigen Belange
der Landwirtschaft, einschließlich des Gartenbaus,
und der Forstwirtschaft,

b) der Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch
und Tier und auf Grundwasser sowie

c) der sonstigen Auswirkungen, insbesondere auf den
Naturhaushalt,

denen des Mitgliedstaates entsprechen, in dem das Pflan-
zenschutzmittel zugelassen worden ist, und deshalb wider-
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leglich angenommen werden kann, dass das Pflanzen-
schutzmittel den Voraussetzungen nach § 15 Abs. 1 Nr. 3
bis 5 genügt.

(2) Für Zulassungen nach Absatz 1 gilt § 15 Abs. 2 ent-
sprechend. Im Rahmen der Entscheidung über die Anwen-
dungsgebiete und Anwendungsbestimmungen sind, vorbe-
haltlich des Absatzes 3, die Anwendungsgebiete und An-
wendungsbestimmungen festzusetzen, die denjenigen Be-
stimmungen entsprechen, die bei der Zulassung des Pflan-
zenschutzmittels in dem anderen Mitgliedstaat vorgesehen
worden sind.

(3) Entsprechen die für die Anwendung des Pflanzen-
schutzmittels bedeutsamen Verhältnisse im Inland nicht
vollständig denjenigen in dem Mitgliedstaat, in dem das
Pflanzenschutzmittel zugelassen worden ist, kann das Bun-
desamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit,
soweit es zum Ausgleich der Unterschiede der bedeutsamen
Verhältnisse erforderlich ist, abweichend von Absatz 2
Satz 2 Anwendungsgebiete ausschließen oder einschränken
oder andere Anwendungsbestimmungen festsetzen. Reichen
die Einschränkungen oder Festsetzungen nach Satz 1 zum
Ausgleich der Unterschiede der für die Anwendung des
Pflanzenschutzmittels bedeutsamen Verhältnisse nicht aus,
ist die Zulassung zu versagen.

(4) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit entscheidet über das Vorliegen der Voraus-
setzungen, jeweils in Verbindung mit den Absätzen 2 und 3,

1. nach Absatz 1 Nr. 3 im Benehmen mit der Biologischen
Bundesanstalt, soweit in den Nummern 2 und 3 nichts
anderes bestimmt ist,

2. nach Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe b und c hinsichtlich der
Auswirkungen auf die Gesundheit, im Falle des Absat-
zes 1 Nr. 3 Buchstabe c hinsichtlich der Vermeidung der
Auswirkungen auf die Gesundheit durch Belastung des
Bodens, im Benehmen mit dem Bundesinstitut für Risi-
kobewertung,

3. nach Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe b und c hinsichtlich der
Auswirkungen durch Belastung des Naturhaushaltes
sowie durch Abfälle des Pflanzenschutzmittels im Ein-
vernehmen mit dem Umweltbundesamt.

Die in Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Behörden verbinden ihre
Entscheidung mit einer schriftlichen Bewertung, die dem
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit vorzulegen ist.

(5) Soweit Regelungen nach Absatz 2 nicht getroffen
worden sind, hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit die Zulassung mit den Auflagen zu
verbinden, die denjenigen Bestimmungen entsprechen, die
bei der Zulassung des Pflanzenschutzmittels in dem anderen
Mitgliedstaat für die bestimmungsgemäße und sachgerechte
Anwendung sowie zum Schutz der Gesundheit von Mensch
und Tier und zum Schutz vor sonstigen schädlichen Auswir-

kungen, insbesondere auf den Naturhaushalt, vorgesehen
worden sind. Absatz 3 gilt für Auflagen entsprechend. Das
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit verbindet die Zulassung mit dem Vorbehalt der nach-
träglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Aufla-
gen.

(6) Der Antragsteller hat durch geeignete Angaben und
Unterlagen nachzuweisen, dass das Pflanzenschutzmittel in
einem Mitgliedstaat zugelassen ist und die für die Anwen-
dung des Pflanzenschutzmittels im Inland bedeutsamen
Verhältnisse nach Absatz 1 Nr. 3 denen in diesem Mitglied-
staat entsprechen. Das Bundesministerium für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, im
Einvernehmen mit den Bundesministerien für Arbeit und
Sozialordnung und für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Art und Umfang der Angaben und Unterlagen
zu regeln.

(7) Soweit eine Entscheidung der Europäischen Ge-
meinschaft nach Artikel 10 Abs. 3 der Richtlinie
91/414/EWG die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels,
das in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen ist, vor-
schreibt, lässt das Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit das Pflanzenschutzmittel im Rahmen
des durch die Entscheidung vorgesehenen Umfangs zu.

(8) § 15 Abs. 5, 6 und 7 und § 15a gelten für Zulassun-
gen nach den Absätzen 1 und 7 entsprechend.

§ 15c
Zulassung vor Entscheidung

der Europäischen Gemeinschaft
(1) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-

mittelsicherheit kann ein Pflanzenschutzmittel abweichend
von § 15 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 und Abs. 3 für einen Zeitraum
von höchstens drei Jahren zulassen, wenn

1. das Pflanzenschutzmittel einen Wirkstoff enthält, über
dessen Aufnahme in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG noch nicht entschieden worden ist und

2. keine Anhaltspunkte vorliegen, aus denen sich ergibt,
dass

a) das Pflanzenschutzmittel bei bestimmungsgemäßer
und sachgerechter Anwendung oder als Folge einer
solchen Anwendung

aa) nicht hinreichend wirksam ist,

bb) nicht vertretbare Auswirkungen auf Pflanzen
und Pflanzenerzeugnisse hat,

cc) bei Wirbeltieren, zu deren Bekämpfung das
Pflanzenschutzmittel vorgesehen ist, vermeidba-
re Leiden oder Schmerzen verursacht,
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dd) schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit
von Mensch und Tier und auf das Grundwasser
hat und

ee) sonstige nicht vertretbare Auswirkungen, insbe-
sondere auf den Naturhaushalt, hat,

b) aa) die Wirkstoffe und die für die Gesundheit oder
den Naturhaushalt bedeutsamen Hilfsstoffe und
Verunreinigungen des Pflanzenschutzmittels
nach Art und Menge und

bb) die bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter
Anwendung des Pflanzenschutzmittels entste-
henden, für die Gesundheit von Mensch und
Tier und für den Naturhaushalt bedeutsamen
Rückstände
nicht mit vertretbarem Aufwand zuverlässig be-
stimmt werden können und

c) das Pflanzenschutzmittel nicht hinreichend lagerfä-
hig ist.

§ 15 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und 4 bis 7 und § 15a Abs. 2 und
3 gelten für Zulassungen nach Satz 1 entsprechend.

(2) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit entscheidet über das Vorliegen der Voraus-
setzungen nach Absatz 1 in Verbindung mit

1. § 15 Abs. 1 und 2 im Benehmen mit der Biologischen
Bundesanstalt, soweit in den Nummern 2 und 3 nichts
anderes bestimmt ist,

2. § 15 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe d und e und Nr. 4 Buchsta-
be b und Abs. 2 hinsichtlich der Gesundheit des Men-
schen, im Falle des § 15 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe e und
Abs. 2 hinsichtlich der Vermeidung gesundheitlicher
Schäden durch Belastung des Bodens, im Benehmen mit
dem Bundesinstitut für Risikobewertung,

3. § 15 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe d und e und Abs. 2 hin-
sichtlich der Vermeidung von Schäden durch Belastung
des Naturhaushaltes sowie durch Abfälle des Pflanzen-
schutzmittels im Einvernehmen mit dem Umweltbun-
desamt.

Die in Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Behörden verbinden ihre
Entscheidung mit einer schriftlichen Bewertung, die dem
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit vorzulegen ist.

(3) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit kann die Zulassung nach Absatz 1 nach
Maßgabe einer Entscheidung der Europäischen Gemein-
schaft nach Artikel 8 Abs. 1 Satz 5 der Richtlinie
91/414/EWG auf Antrag bis zu dem Zeitpunkt verlängern,
an dem die Entscheidung über die Zulassung des Pflanzen-
schutzmittels nach § 15 getroffen wird.

§ 16
Ende der Zulassung

(1) Zulassungen nach den §§ 15 und 15b enden zehn
Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem sie erteilt worden sind;
sie können erneut erteilt werden. Im Einzelfall kann das
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit eine kürzere Zulassungsdauer festsetzen. Zulassungen
nach § 15b Abs. 1 und 7 dürfen abweichend von Satz 1 nur
bis zu dem Zeitpunkt erteilt werden, an dem die Zulassung
in dem Mitgliedstaat endet, auf die sich der Antragsteller
zur Begründung der Voraussetzungen nach § 15b Abs. 1
bezogen hat.

(2) Ist über einen Antrag auf erneute Zulassung nicht
entschieden worden, bevor eine nach den §§ 15 und 15b
erteilte Zulassung endet, so kann das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Zulas-
sung auf Antrag bis zu dem Zeitpunkt verlängern, an dem
die Entscheidung über die erneute Zulassung getroffen wird.
Eine Verlängerung der Zulassung setzt voraus, dass

1. die erneute Zulassung höchstens drei Jahre und spätes-
tens ein Jahr vor Ablauf der Zulassung beantragt worden
ist,

2. der Antrag auf erneute Zulassung den festgesetzten
Anforderungen entspricht und

3. keine Anhaltspunkte vorliegen, aus denen sich ergibt,
dass das Pflanzenschutzmittel die Voraussetzungen nach
§ 15 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 nicht erfüllt.

§ 16a
Widerruf; Rücknahme; Ruhen der Zulassung

(1) Zulassungen können außer in den Fällen des § 49
Abs. 2 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes widerru-
fen werden, wenn

1. der Inhaber der Zulassung es beantragt oder,

2. vorbehaltlich des Absatzes 2, eine der Voraussetzungen
für die Zulassung nachträglich weggefallen ist.

(2) Zulassungen sind zu widerrufen, wenn eine der Vor-
aussetzungen nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 bis 5, § 15b Abs. 1 Nr.
2 und 3 oder § 15c Abs. 1 Nr. 2 nachträglich weggefallen
ist.

(3) Zulassungen nach § 15c Abs. 1 sind zu widerrufen,
wenn die Europäische Gemeinschaft entschieden hat, den im
Pflanzenschutzmittel enthaltenen Wirkstoff nicht in An-
hang I der Richtlinie 91/414/EWG aufzunehmen oder die
Aufnahme des Wirkstoffs in Anhang I in der jeweils gelten-
den Fassung mit einer Beschränkung nach Artikel 5 Abs. 4
der Richtlinie 91/414/EWG versehen hat, die der Zulassung
entgegensteht. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf
Ausgleich eines Vermögensnachteils.
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(4) Zulassungen sind zurückzunehmen, wenn der An-
tragsteller die Zulassung

1. durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung
oder

2. vorsätzlich oder grob fahrlässig durch Angaben, die in
wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig
waren,

erwirkt hat. Im übrigen bleibt § 48 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes unberührt.

(5) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit kann, auch in den Fällen der Absätze 2 und
4, an Stelle der Rücknahme oder des Widerrufs bis zur
Beseitigung der Rücknahme- oder Widerrufsgründe das
Ruhen der Zulassung für einen bestimmten Zeitraum anord-
nen.

(6) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und des Absat-
zes 2 gilt § 49 Abs. 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
entsprechend.

§ 16b
Rückgabe von Pflanzenschutzmitteln

(1) Nach Beendigung der Zulassung eines Pflanzen-
schutzmittels ist dessen Rückgabe an

1. den Zulassungsinhaber,

2. den Einführer oder dessen Vertreter oder

an einen von diesen beauftragten Dritten zulässig.

(2) Die zuständige Behörde soll die Rückgabe anordnen,
wenn das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit die Zulassung zurückgenommen, widerrufen
oder nach Ablauf der Zulassung festgestellt hat, dass die
Voraussetzungen für eine Rücknahme oder einen Widerruf
vorgelegen hätten. Der Zulassungsinhaber, der Einführer
und dessen Vertreter sind im Falle des Satzes 1 zur unver-
züglichen Annahme zurückgegebener Pflanzenschutzmittel
verpflichtet.

(3) Im Falle der Rücknahme oder eines Widerrufs nach
§ 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 bis 5 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes oder nach § 16a Abs. 2 ist ferner die Rückgabe an
einen Betrieb, der Pflanzenschutzmittel zu gewerblichen
Zwecken in den Verkehr bringt, zulässig. Ordnet die zu-
ständige Behörde in einem solchen Fall die Rückgabe an, so
ist dieser Betrieb zur unverzüglichen Annahme zurückgege-
bener Pflanzenschutzmittel verpflichtet.

(4) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Er-
nährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit den Bundesministerien für Wirtschaft und
Technologie und für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates nähere Einzelheiten der Rückgabe und der

Rücknahme zu regeln und zu bestimmen, wer die Kosten für
die Rückgabe oder die Rücknahme zu tragen hat.

(5) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit teilt den zuständigen Behörden die Gründe
für die Rücknahme, den Widerruf oder die Feststellung mit,
dass die Voraussetzungen für eine Rücknahme oder einen
Widerruf vorgelegen hätten.

§ 17
Ermächtigung

(1) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit den Bundesministerien für Wirtschaft und
Technologie, für Arbeit und Sozialordnung und für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates

1. unter Beachtung der von der Europäischen Gemein-
schaft erlassenen Bestimmungen über das Inver-
kehrbringen von Pflanzenschutzmitteln die näheren Ein-
zelheiten über die Voraussetzungen einer Zulassung
nach § 15 Abs. 1 Nr. 3 bis 5, § 15b Abs. 1 Nr. 3 oder §
15c Abs. 1 Nr. 2,

2. das Verfahren der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln
sowie,

3. soweit es zur Erfüllung der in § 1 genannten Zwecke
erforderlich ist, die Voraussetzungen und das Verfahren
der Anerkennung von Einrichtungen, die die Wirk-
samkeit von Pflanzenschutzmitteln zur Erstellung der
Angaben und Unterlagen
für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln untersu-
chen,

zu regeln.

(2) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Er-
nährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, soweit es zur
Erfüllung der in § 1 genannten Zwecke erforderlich ist, im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
vorzuschreiben, dass Pflanzenschutzmittel in oder aus
Staaten, die nicht Mitgliedstaaten sind, nur über bestimmte
Zollstellen eingeführt oder ausgeführt werden dürfen.

(3) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit macht im Bundesanzeiger bekannt:

1. die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln und zugleich
den Zeitpunkt, an dem die Zulassung endet,

2. die Rücknahme, den Widerruf oder das Ruhen der
Zulassung und

3. Allgemeinverfügungen nach § 6a Abs. 3 Satz 2.
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§ 18
Genehmigung

(1) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit genehmigt auf Antrag die Anwendung eines
zugelassenen Pflanzenschutzmittels in einem anderen als
den mit der Zulassung festgesetzten Anwendungsgebieten,
wenn

1. an der Anwendung ein öffentliches Interesse besteht,

2. die zum Nachweis der Genehmigungsvoraussetzungen
nach Nummer 4  erforderlichen Angaben und Unterla-
gen vorgelegt worden sind,

3. Kenntnisse vorliegen, dass das Pflanzenschutzmittel in
den beantragten Anwendungsgebieten wirkt und keine
nicht vertretbaren Auswirkungen auf die zu schützenden
Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse hat,

4. die Prüfung ergibt, dass bei bestimmungsgemäßer und
sachgerechter Anwendung oder als Folge einer solchen
Anwendung die Anforderungen nach § 15 Abs. 1 Nr. 3
Buchstabe c bis e erfüllt werden und

5. die Anwendung vorgesehen ist

a) an Pflanzen, die nur in geringfügigem Umfang
angebaut werden oder deren Anbau von geringfügi-
ger Bedeutung ist,

b) an Pflanzenerzeugnissen, deren Gewinnung von
geringfügiger Bedeutung ist,

c) gegen Schadorganismen, die nur gelegentlich oder
in bestimmten Gebieten erhebliche Schäden verur-
sachen, oder

d) in anderen Fällen in lediglich geringfügiger Menge.

Unterlagen nach Satz 1 Nr. 2 sind nicht erforderlich, soweit
dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit ausreichende Erkenntnisse für die Prüfung nach
Satz 1 Nr. 4 vorliegen.

(2) Auf Genehmigungen nach Absatz 1 sind § 15 Abs. 2
Nr. 2, Abs. 4 und 6 und § 15a Abs. 2 Satz 1 anzuwenden.

(3) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit entscheidet über das Vorliegen der Voraus-
setzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 in Verbindung mit

1. § 15 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 2 im Benehmen mit
der Biologischen Bundesanstalt, soweit in den Num-
mern 2 und 3 nichts anderes bestimmt ist,

2. § 15 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe d und e und Abs. 2 Nr. 2
hinsichtlich der Gesundheit des Menschen, im Falle des
§ 15 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe e und Abs. 2 Nr. 2 hin-
sichtlich der Vermeidung gesundheitlicher Schäden

durch Belastung des Bodens, im Benehmen mit dem
Bundesinstitut für Risikobewertung,

3. § 15 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe d und e und Abs. 2 Nr. 2
hinsichtlich der Vermeidung von Schäden durch Belas-
tung des Naturhaushaltes sowie durch Abfälle des
Pflanzenschutzmittels im Einvernehmen mit dem Um-
weltbundesamt.

Die in Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Behörden verbinden ihre
Entscheidung mit einer schriftlichen Bewertung, die dem
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit vorzulegen ist.

(4) Die Genehmigung gilt nur

1. für die Dauer der Zulassung und soweit die Zulassung
nicht ruht und

2. für die Anwendung in Betrieben der Landwirtschaft,
einschließlich des Gartenbaus, und der Forstwirtschaft.

§ 6a Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 18a
Genehmigungsverfahren

(1) Die Genehmigung können, außer dem Zulassungsin-
haber, beantragen:

1. derjenige, der Pflanzenschutzmittel zu gewerblichen
Zwecken oder im Rahmen sonstiger wirtschaftlicher
Unternehmungen in einem Betrieb der Landwirtschaft,
einschließlich des Gartenbaus, oder der Forstwirtschaft
anwendet,

2. juristische Personen , deren Mitglieder Personen nach
Nummer 1 sind, oder

3. amtliche und wissenschaftliche Einrichtungen, die in
den Bereichen Landwirtschaft, einschließlich des Gar-
tenbaus, oder der Forstwirtschaft tätig sind.

(2) Ist der Antragsteller nicht der Zulassungsinhaber, so
ist vor der Entscheidung über die Genehmigung der Zulas-
sungsinhaber zu hören. Wendet dieser gegen die Erteilung
der Genehmigung ein, dass das Pflanzenschutzmittel in dem
beantragten Anwendungsgebiet nur unzureichend wirkt oder
unvertretbare Schäden an den zu schützenden Pflanzen oder
Pflanzenerzeugnissen verursacht, darf das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Geneh-
migung nur erteilen, soweit die Einwände des Zulassungs-
inhabers nachweislich unbegründet sind.

(3) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Er-
nährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit den Bundesministerien für Wirtschaft und
Technologie, für Arbeit und Sozialordnung und für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates das Geneh-
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migungsverfahren, insbesondere Art und Umfang der Anga-
ben und Unterlagen nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, näher zu
bestimmen.

(4) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit macht die Genehmigung und deren Inhalt
sowie die Rücknahme oder den Widerruf der Genehmigung
im Bundesanzeiger bekannt.

§ 18b
Genehmigung im Einzelfall

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag im Einzel-
fall die Anwendung eines zugelassenen Pflanzenschutzmit-
tels in einem anderen als den mit der Zulassung festgesetz-
ten Anwendungsgebieten genehmigen, wenn

1. die Anwendung vorgesehen ist

a) an Pflanzen, die nur in geringfügigem Umfang an-
gebaut werden, oder

b) gegen Schadorganismen, die nur in bestimmten Ge-
bieten erhebliche Schäden verursachen,

und

2. die vorgesehene Anwendung derjenigen in einem mit
der Zulassung festgesetzten Anwendungsgebiet ent-
spricht.

§ 18a Abs. 1 Nr. 1 und 2 gilt entsprechend.

(2) Eine Genehmigung nach Absatz 1 zum Zwecke der
Anwendung des Pflanzenschutzmittels an Pflanzen und
Pflanzenerzeugnissen, aus denen Lebensmittel gewonnen
werden können, darf nur erteilt werden, wenn

1. für die bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter
Anwendung jeweils zu erwartenden Rückstände des
Pflanzenschutzmittels in oder auf Lebensmitteln pflanz-
licher Herkunft eine Höchstmenge nach der Rückstands-
Höchstmengenverordnung vom 1. September 1994
(BGBl. I S. 2299) in der jeweils geltenden Fassung fest-
gesetzt worden ist, und

2. die aus diesen Pflanzen oder Pflanzenerzeugnissen
gewonnenen Lebensmittel nur in geringfügigem Umfang
zur täglichen durchschnittlichen Verzehrsmenge beitra-
gen.

(3) Vor Erteilung der Genehmigung ist dem Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben.

(4) Die Genehmigung ist mit

1. den erforderlichen Auflagen zum Schutz der Gesundheit
von Mensch und Tier und zum Schutz vor sonstigen

schädlichen Auswirkungen, insbesondere auf den Na-
turhaushalt, sowie

2. dem Vorbehalt des Widerrufs

zu verbinden. Die Genehmigung ist zu befristen. § 18 Abs.
4 Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend.

§ 18c
Geheimhaltung

(1) Angaben, die ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis
darstellen oder enthalten, dürfen von dem Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit nicht offen-
bart werden, soweit der Antragsteller oder der Zulassungs-
inhaber die Angaben als geheimhaltungsbedürftig kenntlich
gemacht hat. Satz 1 gilt nicht, wenn das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit unter Be-
rücksichtigung des Geheimhaltungsinteresses der Beteilig-
ten ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Offenba-
rung feststellt. Die §§ 13 bis 14b bleiben unberührt.

(2) Nicht unter das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis
nach Absatz 1 fallen:

1. die Bezeichnung des Pflanzenschutzmittels sowie Name
und Anschrift des Zulassungsinhabers,

2. die Angabe der Wirkstoffe nach Art und Menge,

3. die physikalisch-chemischen Angaben zum Pflanzen-
schutzmittel und zum Wirkstoff,

4. die Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchun-
gen und Versuche zur Wirksamkeit und zu den Auswir-
kungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier sowie
den sonstigen Auswirkungen, insbesondere auf den
Naturhaushalt,

5. Angaben zu Vorsichtsmaßnahmen sowie Sofortmaß-
nahmen bei Unfällen,

6. Analyseverfahren zur Bestimmung der Wirkstoffe,
Hilfsstoffe, Verunreinigungen und Rückstände nach §
15 Abs. 1 Nr. 4 und § 15c Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b,

7. Angaben über Verfahren zur sachgerechten Beseitigung
oder Neutralisierung des Pflanzenschutzmittels, dessen
Behältnis oder Verpackung sowie des Wirkstoffs.

(3) Antragsteller und Zulassungsinhaber haben dem
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit unverzüglich die von ihnen veranlasste Veröffentli-
chung derjenigen Angaben und Unterlagen mitzuteilen, die
sie zuvor nach Absatz 1 Satz 1 als geheimhaltungsbedürftig
kenntlich gemacht haben.
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§ 19
Meldepflicht

(1) Jährlich bis zum 31. März haben dem Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit für das
vorangegangene Kalenderjahr zu melden

1. der Hersteller von Pflanzenschutzmitteln,

2. derjenige, der ein Pflanzenschutzmittel  erstmals in den
Verkehr gebracht hat, und

3. bei der Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln derjenige,
der die Ware in den freien Verkehr überführt oder
überführen lässt,

Art und Menge der von ihm an Empfänger mit Wohnsitz
oder Sitz im Inland abgegebenen oder ausgeführten Pflan-
zenschutzmittel und der jeweils in ihnen enthaltenen Wirk-
stoffe. Die Meldung hat für jedes Pflanzenschutzmittel
getrennt und unter Angabe der Bezeichnung zu erfolgen.
Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung, soweit Pflan-
zenschutzmittel auf Grund einer Genehmigung nach § 11
Abs. 2 abgegeben werden.

(2) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit den Bundesministerien für Wirtschaft und
Technologie und für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, Näheres über Inhalt und Form der
Meldungen zu regeln.

(3) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit unterrichtet die zuständigen Behörden der
Länder über die Ergebnisse der Meldungen.

§ 20
Kennzeichnung

(1) Die Vorschriften der §§ 13 bis 15 des Chemikalien-
gesetzes über die Kennzeichnung sind

1. auf das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln, die
keine Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des § 3 Nr. 1
oder 4 des Chemikaliengesetzes sind,

2. auf das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
durch Vertriebsunternehmer sowie

3. auf die Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln

entsprechend anzuwenden.

(2) Pflanzenschutzmittel dürfen nur in den Verkehr ge-
bracht oder eingeführt werden, wenn zusätzlich zu der
Kennzeichnung nach den §§ 13 und 14 des Chemikalienge-
setzes auf den Behältnissen und abgabefertigen Packungen
in deutscher Sprache und in deutlich sichtbarer, leicht les-
barer Schrift unverwischbar angegeben sind:

1. die Bezeichnung des Pflanzenschutzmittels,

2. die Zulassungsnummer,

3. der Name und die Anschrift des Zulassungsinhabers und
desjenigen, der das Pflanzenschutzmittel zur Abgabe an
den Anwender verpackt und kennzeichnet, soweit dieser
nicht der Zulassungsinhaber ist,

4. die Wirkstoffe nach Art und Menge,

5. das Verfallsdatum bei Pflanzenschutzmitteln mit längs-
tens zweijähriger Haltbarkeit,

6 die Gebrauchsanleitung

a) mit den nach § 15 Abs. 2, § 15b Abs. 2 und 3, auch
in Verbindung mit § 15 Abs. 2, oder § 15c Abs. 1
Satz 2 in Verbindung mit § 15 Abs. 2 festgesetzten
Anwendungsgebieten und Anwen-
dungsbestimmungen,

b) entsprechend den Auflagen nach § 15 Abs. 4 Satz 1,
§ 15b Abs. 5 Satz 1 und 2, auch in Verbindung mit
Abs. 3, oder § 15c Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit
§ 15 Abs. 4 Satz 1,

c) mit der Angabe "Anwendung im Haus- und Klein-
gartenbereich zulässig", soweit das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die
Eignung nach § 15 Abs. 2 Nr. 3, auch in Verbin-
dung mit § 15b Abs. 2 Satz 1 und § 15c Abs. 1 Satz
2, mit der Zulassung festgestellt hat,

7. nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 und § 7 Abs. 1 Nr. 1 und 2 erlas-
sene Verbote oder Beschränkungen.

(3) In die Gebrauchsanleitung sind die von der Zulas-
sungsbehörde festgesetzten Anwendungsgebiete und An-
wendungsbestimmungen unter der Überschrift: „Von der
Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und –
bestimmungen“ deutlich getrennt von den übrigen Angaben
und Aufschriften aufzunehmen.

(3a) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht hinsichtlich der
Einfuhr eines Pflanzenschutzmittels durch den Hersteller
oder Vertriebsunternehmer.

(4) Absatz 2 gilt nicht für Pflanzenschutzmittel, die für
die Ausfuhr bestimmt sind oder sich im Falle der Einfuhr in
einem Freihafen oder als Zollgut unter zollamtlicher Über-
wachung befinden.

(5) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit den Bundesministerien für Arbeit und Sozial-
ordnung und für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates
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1. soweit es zur Erfüllung der in § 1 genannten Zwecke
erforderlich ist,

a) den Inhalt der Angaben nach Absatz 2 näher zu
bestimmen,

b) vorzuschreiben, dass zusätzlich zu den Angaben
nach den Absätzen 1 bis 3 auf Behältnissen und ab-
gabefertigen Packungen bestimmte weitere Angaben
anzubringen sind und ihren Inhalt festzulegen,

c) Art und Form der Kennzeichnung näher zu regeln,

d) die Verwendung bestimmter Behältnisse, Packungen
oder Verpackungsmaterialien vorzuschreiben sowie
die Schließung der Behältnisse oder Packungen ein-
schließlich der Verschlusssicherung zu regeln,

e) für das Inverkehrbringen von Kultursubstraten, die
Pflanzenschutzmittel enthalten oder denen Pflanzen-
schutzmittel anhaften, eine bestimmte Kennzeich-
nung vorzuschreiben;

2. soweit dadurch die in § 1 genannten Zwecke nicht
beeinträchtigt werden, vorzusehen, dass Angaben nach
den Absätzen 1 bis 3 sowie Angaben, die auf Grund ei-
ner Rechtsverordnung nach Nummer 1 Buchstabe a, b
und e anzubringen sind, auf einer das Behältnis oder die
Packung begleitenden Packungsbeilage enthalten sein
können; in diesen Fällen ist auf den Behältnissen und
abgabefertigen Packungen auf die Packungsbeilage hin-
zuweisen.

§ 21
Verbotene Angaben

Beim Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln zu ge-
werblichen Zwecken oder im Rahmen sonstiger wirtschaftli-
cher Unternehmungen oder  in der Werbung für Pflanzen-
schutzmittel dürfen keine Angaben verwendet werden, die
darauf hindeuten, dass diese Mittel  in größerer Menge, in
höherer Konzentration, zu anderer Zeit oder unter Einhal-
tung kürzerer Wartezeiten angewandt werden können, als
sich aus der Gebrauchsanleitung oder einer im Bundesan-
zeiger nach § 18a Abs. 4 bekannt gemachten Genehmigung
ergibt. Dies gilt nicht für Pflanzenschutzmittel, die für die
Ausfuhr bestimmt sind.

§ 21a
Anzeigepflicht

Wer Pflanzenschutzmittel zu gewerblichen Zwecken oder
im Rahmen sonstiger wirtschaftlicher Unternehmungen in
den Verkehr bringen oder zu gewerblichen Zwecken einfüh-
ren will, hat dies der für den Betriebssitz und den Ort der
Tätigkeit, im Falle der Einfuhr der für den Betriebssitz oder
die Niederlassung zuständigen Behörde vor Aufnahme der
Tätigkeit anzuzeigen. Die Landesregierungen werden
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die näheren Vorschrif-
ten über die Anzeige und das Anzeigeverfahren zu erlassen.

Sie können diese Befugnis durch Rechtsverordnung auf
andere Behörden übertragen.

§ 22
Abgabe

(1) Pflanzenschutzmittel dürfen nicht durch Automaten
oder durch andere Formen der Selbstbedienung in den
Verkehr gebracht werden. Die Vorschriften über die Abgabe
gefährlicher Stoffe oder Zubereitungen, die auf Grund des §
17 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a und c des Chemikaliengesetzes
erlassen worden sind, gelten für die Abgabe von Pflanzen-
schutzmitteln entsprechend.

(2) Bei der Abgabe im Einzel- und Versandhandel ha-
ben der Gewerbetreibende und derjenige, der für ihn Pflan-
zenschutzmittel abgibt, den Erwerber über die Anwendung
des Pflanzenschutzmittels, insbesondere über Verbote und
Beschränkungen zu unterrichten.

(3) Das Feilhalten und die Abgabe von Pflanzenschutz-
mitteln im Einzel- oder Versandhandel ist von der zuständi-
gen Behörde ganz oder teilweise zu untersagen, wenn Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, dass der Gewerbetrei-
bende oder derjenige, der für ihn Pflanzenschutzmittel
abgibt, nicht die erforderliche Zuverlässigkeit und die für
eine sachgerechte Unterrichtung des Erwerbers über die
Anwendung der Pflanzenschutzmittel und die damit ver-
bundenen Gefahren erforderlichen fachlichen Kenntnisse
hat.

(4) Die erforderlichen fachlichen Kenntnisse sind der
zuständigen Behörde auf Verlangen nachzuweisen. § 10
Abs. 3 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

§ 23
Ausfuhr

(1) Soweit nicht Regelungen in anderen Rechtsvor-
schriften getroffen worden sind, dürfen Pflanzenschutzmittel
zu gewerblichen Zwecken oder im Rahmen sonstiger wirt-
schaftlicher Unternehmungen in andere als Mitgliedstaaten
nur ausgeführt werden, wenn

1. auf den Behältnissen und abgabefertigen Packungen in
deutlich sichtbarer, leicht lesbarer Schrift unverwisch-
bar die Bezeichnung des Pflanzenschutzmittels, die
Wirkstoffe nach Art und Menge und das Verfallsdatum
bei Pflanzenschutzmitteln mit längstens zweijähriger
Haltbarkeit angegeben sind und

2. den Behältnissen und abgabefertigen Packungen eine
Gebrauchsanleitung mit Angaben über

a) die bestimmungsgemäße und sachgerechte Anwen-
dung,

b) mögliche schädliche Auswirkungen auf die Gesund-
heit von Mensch und Tier sowie auf den Naturhaus-
halt,
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c) Vorsichtsmaßnahmen sowie Sofortmaßnahmen bei
Unfällen,

d) die sachgerechte Beseitigung oder Neutralisierung

beigefügt ist.

Im übrigen sind  bei der Ausfuhr internationale Vereinba-
rungen, insbesondere der Verhaltenskodex für das Inver-
kehrbringen und die Anwendung von Pflanzenschutz- und
Schädlingsbekämpfungsmitteln der Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, zu berück-
sichtigen.

(2) Für die Ausfuhr bestimmte Pflanzenschutzmittel, die

1. nicht nach den Vorschriften dieses Gesetzes zugelassen
sind,

2. nicht nach § 20 Abs. 2 Nr. 2, 6 und 7 und Abs. 3 ge-
kennzeichnet sind oder

3. mit Angaben nach § 21 versehen sind,

sind von den für die Anwendung innerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzes bestimmten Pflanzenschutzmitteln
getrennt zu halten und entsprechend kenntlich zu machen.
Satz 1 Nr. 2 gilt entsprechend für Kultursubstrate, für die
die Kennzeichnung in einer Rechtsverordnung nach § 20
Abs. 5 Nr. 1 Buchstabe e vorgeschrieben worden ist.

(3) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, soweit dies

1. zur Durchführung von Rechtsakten der Europäischen
Gemeinschaft oder

2. zur Abwehr erheblicher, auf andere Weise nicht zu
behebender Gefahren für die Gesundheit von Mensch
oder Tier oder sonstiger Gefahren, insbesondere für den
Naturhaushalt,

erforderlich ist, im Einvernehmen mit den Bundesminis-
terien für Wirtschaft und Technologie, für Arbeit und Sozi-
alordnung, für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
und für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
die Ausfuhr bestimmter Pflanzenschutzmittel oder von
Pflanzenschutzmitteln mit bestimmten Stoffen in Staaten
außerhalb der Europäischen Gemeinschaft zu verbieten. § 5
Abs. 1 gilt entsprechend.

§ 23a
Getrennte Lagerung

Lebensmittel oder Futtermittel, die für die Ausfuhr bestimmt
sind und die mit Pflanzenschutzmitteln behandelt worden
sind, deren Inverkehrbringen oder Einfuhr nach § 11 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3 genehmigt worden ist, sind von den für das

Inverkehrbringen im Inland bestimmten Lebensmitteln und
Futtermitteln getrennt zu halten und entsprechend kenntlich
zu machen.

Fünfter Abschnitt
Pflanzenschutzgeräte

§ 24
Inverkehrbringen; Einfuhr

Pflanzenschutzgeräte dürfen nur in den Verkehr gebracht
oder eingeführt werden, wenn sie so beschaffen sind, dass
ihre bestimmungsgemäße und sachgerechte Verwendung
beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln keine schädli-
chen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und
Tier und auf Grundwasser sowie keine sonstigen schädli-
chen Auswirkungen, insbesondere auf den Naturhaushalt,
hat, die nach dem Stande der Technik vermeidbar sind.

§ 25
Erklärung

(1) Vor dem erstmaligen Inverkehrbringen oder der
erstmaligen Einfuhr von Pflanzenschutzgeräten außer
Kleingeräten hat der Hersteller, der Vertriebsunternehmer,
wenn er das Pflanzenschutzgerät erstmalig in den Verkehr
bringen will, oder derjenige, der das Pflanzenschutzgerät
erstmalig zu gewerblichen Zwecken einführt, der Biologi-
schen Bundesanstalt zu erklären, dass der Gerätetyp den
Anforderungen nach § 24 entspricht.

(2) Die Erklärung muss enthalten:

1. den Namen und die Anschrift des Herstellers, Ver-
triebsunternehmers oder Einführers,

2. die Bezeichnung des Gerätetyps und den Verwen-
dungsbereich.

(3) Der Erklärung müssen beigefügt sein:

1. die Gebrauchsanleitung,

2. die Beschreibung des Gerätetyps und

3. die sonstigen für die Beurteilung erforderlichen Unter-
lagen.

(4) Bei Änderungen des Gerätetyps, die das Ausbringen
der Pflanzenschutzmittel beeinflussen, müssen die Unterla-
gen nach Absatz 3 neu eingereicht oder ergänzt werden.

(5) Die Biologische Bundesanstalt kann auf die Erklä-
rung verzichten, wenn die Pflanzenschutzgeräte für For-
schungs-, Untersuchungs-, Versuchs- oder Ausstellungs-
zwecke bestimmt sind.
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§ 26
Pflanzenschutzgeräteliste

(1) Die Biologische Bundesanstalt führt eine Liste der
Gerätetypen, für die eine Erklärung nach § 25 abgegeben
worden ist (Pflanzenschutzgeräteliste).

(2) Die Biologische Bundesanstalt macht die Eintra-
gung in die Pflanzenschutzgeräteliste und die Löschung der
Eintragung im Bundesanzeiger bekannt.

§ 27
Prüfung

(1) Die Biologische Bundesanstalt kann Pflanzen-
schutzgeräte daraufhin prüfen, ob sie den Anforderungen
nach § 24 entsprechen. Sie hat mit Vorrang die Pflanzen-
schutzgeräte zu prüfen, für die die Erklärung oder die ihr
beigefügten Unterlagen zu Bedenken Anlass geben, ob die
Pflanzenschutzgeräte den Anforderungen nach § 24 entspre-
chen.

(2) Die Biologische Bundesanstalt kann im Einzelfall
anordnen, dass der Hersteller, Vertriebsunternehmer oder
Einführer ihr ein Pflanzenschutzgerät zur Prüfung übersen-
det.

§ 28
Ergebnis der Prüfung

Ergibt die Prüfung, dass ein Pflanzenschutzgerät nicht
den Anforderungen entspricht, so löscht die Biologische
Bundesanstalt die Eintragung in der Pflanzenschutzgeräte-
liste. Bei leichteren Mängeln kann die Biologische Bun-
desanstalt zunächst von der Löschung absehen und dem
Hersteller, Vertriebsunternehmer oder Einführer eine ange-
messene Frist zur Beseitigung der Mängel setzen. Bis zum
Ablauf der Frist dürfen Pflanzenschutzgeräte dieses Gerä-
tetyps abweichend von § 24 mit diesen Mängeln weiterhin
in den Verkehr gebracht werden.

§ 29
Gebrauchsanleitung

Bei der Einfuhr und beim Inverkehrbringen eines Pflanzen-
schutzgerätes ist die Gebrauchsanleitung in deutscher Spra-
che mitzuliefern. Auf ihr sind zusätzlich anzugeben:

1. der Name und die Anschrift des Herstellers, Vertriebs-
unternehmers oder Einführers,

2. die Bezeichnung des Gerätetyps und der Verwendungs-
bereich.

§ 30
Ermächtigungen

(1) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates,

1. soweit es zur Erfüllung des in § 1 Nr. 4 genannten
Zwecks erforderlich ist,

a) die Anforderungen an Pflanzenschutzgeräte nach
§ 24 näher festzusetzen,

b) Verfügungsberechtigte und Besitzer zu verpflichten,
im Gebrauch befindliche Pflanzenschutzgeräte prü-
fen zu lassen,

c) die Verwendung von Pflanzenschutzgeräten zu
verbieten, die den in einer Rechtsverordnung nach
Buchstabe a festgesetzten Anforderungen nicht ent-
sprechen oder nicht nach Buchstabe b geprüft sind,

2. den Begriff der Kleingeräte nach § 25 Abs. 1 abzugren-
zen,

3. das Verfahren der Prüfung von Pflanzenschutzgeräten,
insbesondere Art und Umfang der Unterlagen nach § 25
Abs. 3, zu regeln.

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch
Rechtsverordnung, soweit es zur Erfüllung des in § 1 Nr. 4
genannten Zwecks erforderlich ist, Verfügungsberechtigte
und Besitzer zu verpflichten, im Gebrauch befindliche
Pflanzenschutzgeräte prüfen zu lassen und das Verfahren
hierfür zu regeln, soweit das Bundesministerium für Ver-
braucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft von seiner
Befugnis keinen Gebrauch macht. Dabei können sie auch
bestimmen, dass die Prüfung durch amtlich anerkannte
Kontrollwerkstätten vorgenommen wird, sowie die Anforde-
rung an die Anerkennung, den Verlust der Anerkennung
und das Verfahren zur Anerkennung regeln. Die Landes-
regierungen können durch Rechtsverordnung diese Befugnis
auf oberste Landesbehörden übertragen und dabei bestim-
men, dass diese ihre Befugnis durch Rechtsverordnung auf
nachgeordnete oder ihrer Aufsicht unterstehende Behörden
weiter übertragen können.

Sechster Abschnitt
Pflanzenstärkungsmittel; Zusatzstoffe;

Wirkstoffe

§ 31
Inverkehrbringen von Pflanzenstärkungsmitteln

(1) Pflanzenstärkungsmittel dürfen nur in den Verkehr
gebracht werden, wenn sie

1. bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter Anwen-
dung oder als Folge einer solchen Anwendung keine
schädlichen Auswirkungen, insbesondere auf die Ge-
sundheit von Mensch und Tier, das Grundwasser und
den Naturhaushalt, haben,

2. in eine Liste des Bundesamtes für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit über Pflanzenstärkungsmit-
tel aufgenommen worden sind und
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3. auf den Behältnissen und äußeren Umhüllungen oder
Packungsbeilagen mit den Angaben nach § 31a Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 bis 5, der Angabe "Pflanzenstärkungsmit-
tel" und der Listennummer versehen sind.

(2) Für die Abgabe von Pflanzenstärkungsmitteln gilt
§ 22 Abs. 1 entsprechend.

§ 31a
Aufnahme in die Liste

(1) Pflanzenstärkungsmittel werden in die Liste nach
§ 31 Abs. 1 Nr. 2 aufgenommen, wenn der Hersteller, Ver-
triebsunternehmer oder Einführer die Aufnahme beantragt.
Der Antrag muss enthalten:

1. den Namen und die Anschrift des Antragstellers,

2. die Bezeichnung des Pflanzenstärkungsmittels,

3. Angaben über die Zusammensetzung nach Art und
Menge mit den gebräuchlichen wissenschaftlichen Be-
zeichnungen,

4. Angaben über die Wirkungsweise,

5. die Gebrauchsanleitung und

6. die für die Behältnisse und äußeren Umhüllungen oder
für die Packungsbeilagen vorgesehene Kennzeichnung.

Mit dem Antrag ist ferner zu erklären, dass das Pflanzenstär-
kungsmittel den Anforderungen nach § 31 Abs. 1 Nr. 1
entspricht. Das Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit den Bundesministerien für Wirtschaft und
Technologie, für Arbeit und Sozialordnung und für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates das Verfahren der Auf-
nahme in die Liste über Pflanzenstärkungsmittel, insbeson-
dere Inhalt und Form des Antrags, zu regeln.

(2) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit kann, sofern die ihr vorgelegten Angaben
und Unterlagen zu Bedenken Anlass geben, ob das Pflan-
zenstärkungsmittel den Anforderungen nach § 31 Abs. 1 Nr.
1 entspricht, vom Antragsteller die Vorlage der für eine
Prüfung des Pflanzenstärkungsmittels erforderlichen Unter-
lagen und Proben verlangen.

(3) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit entscheidet innerhalb von vier Monaten
nach Eingang des Antrags über die Aufnahme in die Liste
über Pflanzenstärkungsmittel. Es trifft seine Entscheidung
hinsichtlich

1. möglicher schädlicher Auswirkungen auf die Gesund-
heit von Mensch und Tier im Benehmen mit dem Bun-
desinstitut für Risikobewertung,

2. möglicher schädlicher Auswirkungen auf den Natur-
haushalt im Benehmen mit dem Umweltbundesamt,

3. anderer schädlicher Auswirkungen im Sinne des § 31
Abs. 1 Nr. 1 im Benehmen mit der Biologischen Bun-
desanstalt.

Die in Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Behörden verbinden ihre
Entscheidung mit einer schriftlichen Bewertung, die dem
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit vorzulegen ist. Verlangt das Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit Unterlagen oder
Proben nach Absatz 2, bevor das Pflanzenstärkungsmittel in
die Liste aufgenommen worden ist, entscheidet es innerhalb
von vier Monaten nach Eingang der Unterlagen oder Pro-
ben.

(4) Ergibt sich aus den Unterlagen oder Proben, dass ein
Pflanzenstärkungsmittel den Anforderungen nach § 31
Abs. 1 Nr. 1 nicht entspricht, so lehnt das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Aufnah-
me des Pflanzenstärkungsmittels in die Liste ab.

(5) Der Antragsteller hat dem Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit Änderungen gegen-
über den Angaben und Unterlagen nach Absatz 1 Satz 2 und
Absatz 2 unverzüglich anzuzeigen.

§ 31b
Prüfung

(1) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit kann Pflanzenstärkungsmittel, auch nach
Aufnahme in die Liste, daraufhin prüfen, ob sie den Anfor-
derungen nach § 31 Abs. 1 Nr. 1 entsprechen. Es hat mit
Vorrang die Pflanzenstärkungsmittel zu prüfen, für die der
Antrag, die ihm beigefügten Angaben oder die Unterlagen
und Proben nach § 31a Abs. 2 zu Bedenken Anlass geben,
ob das Pflanzenstärkungsmittel den Anforderungen nach
§ 31 Abs. 1 Nr. 1 entspricht.

(2) Ergibt eine nachträgliche Prüfung, dass ein in die
Liste aufgenommenes Pflanzenstärkungsmittel den Anforde-
rungen nach § 31 Abs. 1 Nr. 1 nicht entspricht, so streicht
das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit das Pflanzenstärkungsmittel aus der Liste. In die-
sem Fall ist die Rückgabe des Pflanzenstärkungsmittels an
den Hersteller oder einen von ihm beauftragten Dritten
zulässig.

(3) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit macht die Aufnahme in die Liste über
Pflanzenstärkungsmittel und das Streichen aus der Liste im
Bundesanzeiger bekannt.
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§ 31c
Zusatzstoffe

(1) Stoffe, die dazu bestimmt sind, Pflanzenschutzmit-
teln zugesetzt zu werden, um ihre Eigenschaften oder Wir-
kungen zu verändern (Zusatzstoffe), ausgenommen Wasser
und Düngemittel im Sinne des Düngemittelgesetzes, dürfen
in der Formulierung, in der die Abgabe an den Anwender
vorgesehen ist, nur in den Verkehr gebracht werden, wenn
sie die Anforderungen nach § 31 Abs. 1 Nr. 1 erfüllen und
in eine Liste des Bundesamtes für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit über Zusatzstoffe aufgenommen
worden sind.

(2) Für Zusatzstoffe gelten die Vorschriften über Pflan-
zenstärkungsmittel entsprechend. Das Bundesministerium
für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft wird
ermächtigt, im Einvernehmen mit den Bundesministerien für
Wirtschaft und Technologie, für Arbeit und Sozialordnung
und für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das
Verfahren der Aufnahme in die Liste über Zusatzstoffe,
insbesondere Inhalt und Form des Antrags, zu regeln.

§ 31d
Verkehr mit Pflanzenschutzmittelwirkstoffen

(1) Wirkstoffe, die zur Herstellung von Pflanzenschutz-
mitteln oder zur Verwendung als Pflanzenschutzmittel
bestimmt sind, dürfen nur in den Verkehr gebracht oder
eingeführt werden, wenn

1. die Wirkstoffe nach den §§ 13 bis 15 des Chemikalien-
gesetzes eingestuft, verpackt und gekennzeichnet sind
und

2. den Mitgliedstaaten und der Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaft die nach Anhang II der Richtli-
nie 91/414/EWG erforderlichen Angaben und Unterla-
gen unter Beifügung einer Erklärung vorgelegt worden
sind, dass der Wirkstoff zur Verwendung in Pflanzen-
schutzmitteln oder zur Anwendung als Pflanzen-
schutzmittel bestimmt ist; dies gilt nicht für Wirkstoffe,
die zu Versuchszwecken in den Verkehr gebracht oder
eingeführt werden.

(2) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Er-
nährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, soweit es zur
Erfüllung der in § 1 genannten Zwecke erforderlich ist, im
Einvernehmen mit den Bundesministerien für Wirtschaft
und Technologie, für Arbeit und Sozialordnung und für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Verfahren
der Vorlage, insbesondere Art und Umfang der Unterlagen,
zu regeln.

Siebter Abschnitt
Entschädigung; Forderungsübergang

§ 32
Entschädigung

(1) Soweit auf Grund dieses Gesetzes Pflanzen oder
Pflanzenerzeugnisse, die weder befallen noch befallsver-
dächtig sind, oder sonstige Gegenstände, die weder Träger
von Schadorganismen sind noch im Verdacht stehen, Träger
von Schadorganismen zu sein, vernichtet werden, ist eine
angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Die Ent-
schädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der
Allgemeinheit und der Beteiligten festzusetzen.

(2) Wird durch eine Maßnahme auf Grund dieses Ge-
setzes dem Betroffenen ein Vermögensnachteil zugefügt,
der nicht nach Absatz 1 abzugelten ist, so ist eine Entschä-
digung in Geld zu gewähren, soweit dies zur Abwendung
oder zum Ausgleich unbilliger Härten geboten erscheint.

(3) Eine Entschädigung wird nicht gewährt, wenn der
vom Eingriff Betroffene oder sein Rechtsvorgänger zu der
Maßnahme durch eine Zuwiderhandlung gegen dieses Ge-
setz oder gegen eine nach diesem Gesetz erlassene Rechts-
verordnung oder Anordnung Anlass gegeben hat.

(4) Für Streitigkeiten über die Entschädigungs-
ansprüche ist der ordentliche Rechtsweg gegeben.

§ 32a
Forderungsübergang

Wird eine Entschädigung nach § 32 Abs. 1 oder 2 geleistet
oder ein Ausgleich aus Anlass behördlich angeordneter
Maßnahmen zur Bekämpfung oder Verhinderung der Ver-
schleppung von Schadorganismen gewährt und beteiligt sich
die Europäische Gemeinschaft an der Entschädigung oder
dem Ausgleich, kann das Bundesministerium für Verbrau-
cherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, soweit es zur
Durchführung von Rechtsakten der Europäischen Gemein-
schaft erforderlich ist, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates vorschreiben, dass Forderungen
auf Entschädigung oder Schadensersatz eines Entschädi-
gungs- oder Ausgleichsberechtigten, die ihm gegen Dritte
zustehen, auf die Europäische Gemeinschaft in Höhe der
anteiligen Finanzierung der Entschädigung oder des Aus-
gleichs an diese übergehen. Nähere Einzelheiten des Forde-
rungsübergangs und ein Forderungsübergang im übrigen auf
die Länder, insbesondere Umfang und Verfahren, können in
der Rechtsverordnung nach Satz 1 geregelt werden.
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Achter Abschnitt
Behörden; Überwachung

§ 33
Biologische Bundesanstalt

(1) Die Biologische Bundesanstalt ist eine selbständige
Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesminis-
teriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirt-
schaft.

(2) Die Biologische Bundesanstalt hat, zusätzlich zu
den Aufgaben, die ihr durch dieses Gesetz, durch Rechts-
verordnungen nach § 30 Abs. 1 und § 38b Satz 2 oder durch
andere Rechtsvorschriften übertragen sind oder werden,
folgende Aufgaben:

1. die Unterrichtung und Beratung der Bundesregierung
auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes,

2. Forschung im Rahmen des Zwecks dieses Gesetzes,
einschließlich bibliothekarischer und dokumentarischer
Erfassung, Auswertung und Bereitstellung von Infor-
mationen,

3. (aufgehoben)

4. Mitwirkung bei der Überwachung der Pflan-
zenschutzgeräte der in der Pflanzenschutzgeräteliste
eingetragenen Gerätetypen,

5. die Prüfung von Pflanzenschutzgeräten,

6. die Prüfung und die Entwicklung von Verfahren des
Pflanzenschutzes sowie die Mitwirkung beim Schließen
von Bekämpfungslücken,

7. die Prüfung von Pflanzen auf ihre Widerstandsfähigkeit
gegen Schadorganismen,

8. die Untersuchung von Bienen auf Schäden durch zuge-
lassene Pflanzenschutzmittel,

9. Risikoanalyse und -bewertung im Bereich der Ein- und
Verschleppung von Schadorganismen sowie Mitwir-
kung bei der Erarbeitung nationaler und internationaler
Normen auf dem Gebiet der Pflanzengesundheit,

10. Mitwirkung an und Begleitung von Programmen und
Maßnahmen, einschließlich der Überwachung, der Län-
der und der Europäischen Gemeinschaft zur Verhinde-
rung der Ein- und Verschleppung von Schadorganis-
men,

11. Mitwirkung an der Prüfung von Pflanzenschutzmittel-
wirkstoffen nach den von der Europäischen Gemein-
schaft erlassenen Bestimmungen.

(3) Die Biologische Bundesanstalt kann Geräte und
Einrichtungen prüfen, die im Pflanzenschutz benutzt wer-
den, aber keine Pflanzenschutzgeräte sind.

(4) Die Biologische Bundesanstalt veröffentlicht eine
beschreibende Liste der in die Pflanzenschutzgeräteliste
eingetragenen Pflanzenschutzgeräte mit Angaben über die
für die Verwendung der Pflanzenschutzgeräte wichtigen
Merkmale und Eigenschaften. Prüfergebnisse aus der Praxis
des Pflanzenschutzes können verwendet werden.

(5) (aufgehoben)

(6) (aufgehoben)

§ 33a
Bundesamt für Verbraucherschutz

und Lebensmittelsicherheit
(1) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-

mittelsicherheit hat, zusätzlich zu den Aufgaben, die ihm
durch dieses Gesetz, durch Rechtsverordnungen nach § 7,
§ 17 Abs. 1, § 18a Abs. 3, § 19 Abs. 2, § 31a Abs. 1 Satz 4,
§ 31c  Abs. 2 Satz 2, § 31d Abs. 2 und § 38b Satz 2 oder
durch andere Rechtsvorschriften übertragen sind oder wer-
den, folgende Aufgaben:

1. Unterrichtung und Beratung der Bundesregierung auf
dem Gebiet der Pflanzenschutzmittel, Pflanzenstär-
kungsmittel und Zusatzstoffe,

2. Mitwirkung bei der Überwachung zugelassener Pflan-
zenschutzmittel und in die jeweilige Liste aufgenomme-
ner Pflanzenstärkungsmittel und Zusatzstoffe,

3. Mitwirkung bei der Bekanntmachung der Liste nach
§ 18 des Infektionsschutzgesetzes,

4. Mitwirkung am Rotterdamer Übereinkommen über das
Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnis-
setzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel im
internationalen Handel für den Bereich Pflanzenschutz,

5. Beteiligung an der Prüfung von Pflanzenschutzmittel-
wirkstoffen nach den von der Europäischen Gemein-
schaft erlassenen Bestimmungen.

(2) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit kann prüfen:

1. Pflanzenschutzmittel, die nicht der Zulassung bedürfen,

2. Stoffe, die zur Anwendung im Pflanzenbau bestimmt,
aber keine Pflanzenschutzmittel, Pflanzenstärkungsmit-
tel oder Zusatzstoffe sind.

(3) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit veröffentlicht eine beschreibende Liste

1. der zugelassenen Pflanzenschutzmittel mit Angaben
über die für die Anwendung der Pflanzenschutzmittel
wichtigen Merkmale und Eigenschaften, insbesondere
die Eignung der Pflanzenschutzmittel für bestimmte
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Anwendungsgebiete, Boden- und Klimaverhältnisse und
den Haus- und Kleingartenbereich, sowie den Zeitpunkt,
an dem die Zulassung der Pflanzenschutzmittel endet,

2. der in die jeweilige Liste eingetragenen Pflanzenstär-
kungsmittel und Zusatzstoffe.

Prüfungsergebnisse aus der Praxis des Pflanzenschutzes
können verwertet werden.

(4) Beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit wird ein Sachverständigenausschuss
gebildet, dessen Mitglieder vom Bundesministerium für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft berufen
werden. Der Sachverständigenausschuss ist zu hören

1. vor der Entscheidung über die Zulassung von Pflanzen-
schutzmitteln nach § 15, 15b oder 15c,

2. vor der Entscheidung über die Genehmigung nach § 18,

3. vor der Rücknahme oder dem Widerruf einer Zulassung
oder Genehmigung außer bei Gefahr im Verzuge.

(5) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit den Bundesministerien für Arbeit und Sozial-
ordnung und für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates die näheren Voraussetzungen über den Sachverständi-
genausschuss zu erlassen.

§ 34
Durchführung in den Ländern

(1) In den Ländern obliegt die Durchführung dieses
Gesetzes einschließlich der Überwachung der Einhaltung
seiner Vorschriften sowie der nach diesem Gesetz erlasse-
nen Rechtsverordnungen und erteilten Auflagen den nach
Landesrecht zuständigen Behörden.

(2) Als Pflanzenschutzdienst haben die zuständigen
Behörden insbesondere folgende Aufgaben:

1. die Überwachung der Pflanzenbestände sowie der
Vorräte von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen auf das
Auftreten von Schadorganismen,

2. die Überwachung des Beförderns, des In-
verkehrbringens, des Lagerns, der Einfuhr und der
Ausfuhr von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und Kul-
tursubstraten im Rahmen des Pflanzenschutzes sowie
die Ausstellung der für diese Tätigkeiten erforderlichen
Bescheinigungen,

3. die Beratung, Aufklärung und Schulung auf dem Gebiet
des Pflanzenschutzes einschließlich der Durchführung
des Warndienstes auch unter Verwendung eigener Un-
tersuchungen und Versuche,

4. die Berichterstattung über das Auftreten und die
Verbreitung von Schadorganismen,

5. die Prüfung von Pflanzenschutzmitteln, Pflanzen-
schutzgeräten, Verfahren des Pflanzenschutzes, der Re-
sistenz von Pflanzenarten sowie die Mitwirkung beim
Schließen von Bekämpfungslücken,

6. die Durchführung der für die Aufgaben nach den Num-
mern 1 bis 5 erforderlichen Untersuchungen und Versu-
che.

§ 34a
Behördliche Anordnungen

Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die Anordnun-
gen treffen, die zur Beseitigung festgestellter oder zur Ver-
hütung künftiger Verstöße gegen dieses Gesetz oder gegen
die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen notwendig sind. Sie kann insbesondere untersagen:

1. die Anwendung eines Pflanzenschutzmittels zur Ver-
hütung von Verstößen gegen § 6 Abs. 2 oder § 6a oder

2. das Inverkehrbringen eines Pflanzenschutzmittels,
Pflanzenstärkungsmittels oder eines Pflanzenschutzge-
rätes, wenn die erforderliche Zulassung oder Genehmi-
gung nicht vorliegt oder die erforderliche Aufnahme in
die Liste über Pflanzenstärkungsmittel und die Pflan-
zenschutzgeräteliste nicht erfolgt ist.

§ 35
Mitwirkung von Zollstellen

(1) Das Bundesministerium der Finanzen und die von
ihm bestimmten Zollstellen wirken bei der Überwachung
der Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr von Schadorganismen
und Befallsgegenständen sowie der Einfuhr und Ausfuhr
von Pflanzenschutzmitteln und Pflanzenschutzgeräten mit.
Die genannten Behörden können Sendungen von Schador-
ganismen und Befallsgegenständen sowie mitgeführte Ge-
genstände dieser Art einschließlich deren Beförderungsmit-
tel, Behälter, Lade- und Verpackungsmittel bei der Einfuhr,
Durchfuhr und Ausfuhr zur Überwachung anhalten und im
Falle von Auflagen zur Begasung von Befallsgegenständen
diese unter zollamtlicher Überwachung an die nächste Be-
gasungsstelle weiterleiten.

(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die
Einzelheiten des Verfahrens der Überwachung zu regeln. Es
kann dabei insbesondere Pflichten zu Anzeigen, Anmeldun-
gen, Auskünften und zur Leistung von Hilfsdiensten sowie
zur Duldung der Einsichtnahme in Geschäftspapiere und
sonstige Unterlagen und zur Duldung von Besichtigungen
und von Entnahmen unentgeltlicher Muster und Proben
vorsehen.
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§ 36
Einlassstellen

Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernäh-
rung und Landwirtschaft gibt im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Finanzen im Bundesanzeiger die
Zollstellen bekannt, bei denen

1. Sendungen von Schadorganismen sowie Befallsge-
genstände zur Einfuhr oder Ausfuhr abgefertigt werden,
wenn die Einfuhr oder Ausfuhr durch Rechtsverord-
nung nach § 4 oder

2. Pflanzenschutzmittel zur Einfuhr oder Ausfuhr abgefer-
tigt werden, wenn die Einfuhr oder Ausfuhr durch
Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 2

geregelt ist.

§ 37
Kosten

(1) Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit erhebt Kosten (Gebühren und Auslagen) für

1. seine Amtshandlungen nach diesem Gesetz und

2. berichterstattende Tätigkeiten, die es im Rahmen eines
Arbeitsprogramms nach Artikel 8 Abs. 2 der Richtlinie
91/414/EWG in Verbindung mit den durch Verordnung
der Europäischen Gemeinschaft festgesetzten Durchfüh-
rungsbestimmungen ausführt.

Bei der Bemessung der Höhe der Gebühren nach Satz 1 ist
auch der mit den Mitwirkungshandlungen des Bundesinsti-
tuts für Risikobewertung, der Biologischen Bundesanstalt
und des Umweltbundesamtes verbundene Verwaltungsauf-
wand zu berücksichtigen.

(1a) Die Biologische Bundesanstalt erhebt Kosten (Ge-
bühren und Auslagen) für ihre Amtshandlungen nach die-
sem Gesetz.

(2) Das Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit den Bundesministerien der Finanzen und für
Wirtschaft und Technologie durch Rechtsverordnung, die
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die gebüh-
renpflichtigen Tatbestände zu bestimmen und dabei feste
Sätze oder Rahmensätze vorzusehen. Der Nutzen der Pflan-
zenschutzmittel, Pflanzenschutzgeräte, Verfahren des Pflan-
zenschutzes sowie der Geräte und Einrichtungen, die im
Pflanzenschutz benutzt werden, für die Allgemeinheit ist
angemessen zu berücksichtigen. Die zu erstattenden Ausla-
gen können abweichend vom Verwaltungskostengesetz
geregelt werden.

Neunter Abschnitt
Auskunftspflicht;

Übermittlung von Daten; Straf- und
Bußgeldvorschriften

§ 38
Auskunftspflicht

(1) Natürliche und juristische Personen und nicht-
rechtsfähige Personenvereinigungen haben der zuständigen
Behörde auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die zur
Durchführung der der Behörde durch dieses Gesetz oder auf
Grund dieses Gesetzes übertragenen Aufgaben erforderlich
sind.

(2) Personen, die von der zuständigen Behörde beauf-
tragt sind, dürfen im Rahmen des Absatzes 1 Grundstücke,
Geschäftsräume, Betriebsräume und Transportmittel des
Auskunftspflichtigen während der Geschäfts- und Be-
triebszeit betreten und dort

1. Besichtigungen sowie Untersuchungen auf Schad-
organismen vornehmen und Pflanzenschutzgeräte prüfen,

2. Proben ohne Entgelt gegen Empfangsbescheinigung
entnehmen und

3. geschäftliche Unterlagen einsehen;

sie können dabei von Sachverständigen der Kommission der
Europäischen Gemeinschaft oder anderer Mitgliedstaaten
begleitet werden. Zur Verhütung dringender Gefahren für
die öffentliche Sicherheit und Ordnung dürfen die
Grundstücke, Geschäftsräume, Betriebsräume und Trans-
portmittel auch betreten werden, wenn sie zugleich Wohn-
zwecken des Auskunftspflichtigen dienen. Der Auskunfts-
pflichtige hat die Maßnahmen zu dulden, die mit der Über-
wachung beauftragten Personen zu unterstützen und die
geschäftlichen Unterlagen vorzulegen.

(3) Die von der zuständigen Behörde mit der Durchfüh-
rung von Überwachungs- und Bekämpfungsmaßnahmen
nach § 3 Abs. 1 Nr. 5 beauftragten Personen dürfen im
Rahmen ihres Auftrages tagsüber an Werktagen Grundstü-
cke betreten und dort Überwachungs- und Bekämpfungs-
maßnahmen durchführen. Der Verfügungsberechtigte oder
Besitzer hat diese Maßnahme zu dulden.

(4) Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung
(Artikel 13 des Grundgesetzes) wird im Rahmen der Absät-
ze 2 und 3 eingeschränkt.

(5) Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf
solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst
oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozess-
ordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafge-
richtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.
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§ 38a
Übermittlung von Daten

(1) Die Biologische Bundesanstalt und das Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit können
den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten und der
Kommission der Europäischen Gemeinschaft Entscheidun-
gen und Maßnahmen mitteilen, soweit dies durch Rechts-
akte der Europäischen Gemeinschaft vorgeschrieben oder
zur Durchführung des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum erforderlich ist. Das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit kann darüber
hinaus Angaben und Unterlagen, die es bei der Wahrneh-
mung seiner Aufgaben nach den §§ 15 bis 16a und 18 er-
langt hat, an die in Satz 1 genannten Stellen übermitteln,
soweit dies durch Rechtsakte der Europäischen Gemein-
schaft vorgeschrieben oder zur Durchführung des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum erforderlich
ist.

(2) Die zuständigen Behörden können, soweit dies zur
Einhaltung der pflanzenschutzrechtlichen Anforderungen
erforderlich ist oder durch Rechtsakte der Organe der Euro-
päischen Gemeinschaft vorgeschrieben ist, Daten, die sie im
Rahmen der Durchführung dieses Gesetzes gewonnen ha-
ben, den zuständigen Behörden anderer Länder, des Bundes
oder anderer Mitgliedstaaten sowie der Kommission der
Europäischen Gemeinschaft mitteilen.

§ 38b
Außenverkehr

Der Verkehr mit den zuständigen Behörden anderer Mit-
gliedstaaten und der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaft obliegt dem Bundesministerium für Verbrau-
cherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Es kann diese
Befugnis durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates auf die Biologische Bundesanstalt oder das
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit übertragen. Ferner kann es diese Befugnis durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates auf die
zuständigen obersten Landesbehörden übertragen. Die
obersten Landesbehörden können diese Befugnis nach
Satz 3 auf andere Behörden übertragen.

§ 39
Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer Schadorganismen verbreitet und
dadurch

1. Bestände von Pflanzen besonders geschützter Arten im
Sinne des § 10 Abs. 2 Nr. 10 des Bundesnaturschutzge-
setzes,

2. fremde Pflanzenbestände von bedeutendem Wert oder

3. Pflanzenbestände von bedeutendem Wert für Natur-
haushalt oder Landschaftsbild

gefährdet.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 40
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig

1. einer Rechtsverordnung

a) nach den §§ 3, 4, 5 Abs. 1, § 9 Satz 2, den §§ 17
Abs. 2, 20 Abs. 1 in Verbindung mit § 14 des Che-
mikaliengesetzes, § 20 Abs. 5 Nr. 1 Buchstabe b bis
e, § 23 Abs. 3 oder § 30 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c
oder nach § 3 des durch § 44 Abs. 1 Nr. 1 dieses
Gesetzes aufgehobenen Pflanzenschutzgesetzes oder

b) nach § 7

zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

2. einer vollziehbaren Anordnung

a) nach § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 1 Satz 3, § 10 Abs. 2,
§ 10a Abs. 2, § 16b Abs. 2 Satz 1, § 22 Abs. 3 oder
§ 34a Satz 1,

b) nach § 15a Abs. 3, auch in Verbindung mit § 15b
Abs. 8 oder § 15c Abs. 1 Satz 2, oder

c) auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 1
oder 3, § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 1,
nach § 7 Abs. 1 oder 4 in Verbindung mit Abs. 1,
nach § 10a Abs. 3, § 21a Satz 2 oder § 30 Abs. 1
Nr. 1 Buchstabe  c, soweit die Rechtsverordnung für
einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist,

zuwiderhandelt,

3. (weggefallen)

4. entgegen § 6 Abs. 2, § 6a Abs. 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit Abs. 2, oder § 6a Abs. 1 Satz 2 oder § 10a
Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach Abs. 3, ein Pflanzenschutzmit-
tel anwendet,

5. entgegen § 9 Satz 1 oder § 21a Satz 1, auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach § 21a Satz 2, ei-
ne Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet,

6. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1 ein nicht zugelassenes
Pflanzenschutzmittel oder entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1
Saatgut, Pflanzgut oder Kultursubstrat in den Verkehr
bringt oder einführt,
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7. einer vollziehbaren Auflage nach § 11 Abs. 2 Satz 2,
§ 15 Abs. 4 Satz 1, auch in Verbindung mit § 15c
Abs. 1 Satz 2 oder § 18 Abs. 2, nach § 15 Abs. 7 Satz 1,
auch in Verbindung mit § 15b Abs. 8, nach § 15b
Abs. 5 Satz 1 oder § 18b Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 oder einer
mit einer Zulassung nach § 15b Abs. 7 verbundenen
vollziehbaren Auflage zuwiderhandelt,

8. entgegen § 15a Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit
§ 15b Abs. 8, § 15c Abs. 1 Satz 2 oder § 18 Abs. 2, oder
entgegen § 31a Abs. 5, auch in Verbindung mit § 31c
Abs. 2 Satz 1, eine Anzeige oder entgegen § 19 Abs. 1
Satz 1 oder 2 eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder
nicht rechtzeitig erstattet,

8a. entgegen § 16b Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 3 Satz 2 ein
Pflanzenschutzmittel nicht, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig annimmt,

9. entgegen § 20 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 oder § 15
des Chemikaliengesetzes, entgegen § 20 Abs. 2, auch in
Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach Abs. 5
Nr. 1 Buchstabe a, ein Pflanzenschutzmittel ohne die
vorgeschriebene Kennzeichnung in den Verkehr bringt
oder einführt,

10. der Vorschrift des § 21 Satz 1 über verbotene Angaben
zuwiderhandelt,

11. entgegen § 22 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit
§ 31 Abs. 2, dieser auch in Verbindung mit § 31c Abs. 2
Satz 1, ein Pflanzenschutzmittel, ein Pflanzenstärkungs-
mittel oder einen Zusatzstoff in den Verkehr bringt,

11a.entgegen § 22 Abs. 2 den Erwerber nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig über Verbote
oder Beschränkungen unterrichtet,

12. entgegen § 23 Abs. 1 Satz 1 ein Pflanzenschutzmittel
ausführt oder entgegen § 23 Abs. 2 ein für die Ausfuhr
bestimmtes Pflanzenschutzmittel oder Kultursubstrat
nicht getrennt hält oder nicht entsprechend kenntlich
macht,

13. entgegen § 24 ein Pflanzenschutzgerät in den Verkehr
bringt oder einführt, das einer Rechtsverordnung nach
§ 30 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a nicht entspricht,

14. entgegen § 25 Abs. 1 bis 3 in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach § 30 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 eine
Erklärung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig abgibt oder entgegen § 25 Abs. 4 Un-
terlagen nicht einreicht oder nicht ergänzt,

15. entgegen § 29 Satz 1 die Gebrauchsanleitung nicht
mitliefert,

16. entgegen § 31 Abs. 1 Nr. 2 oder 3, auch in Verbindung
mit § 31c Abs. 2 Satz 1, ein Pflanzenstärkungsmittel

oder einen Zusatzstoff oder entgegen § 31c Abs. 1 einen
in die dort genannte Liste nicht aufgenommenen
Zusatzstoff in den Verkehr bringt,

16a.entgegen § 31d Abs. 1 Nr. 1 einen Wirkstoff  in den
Verkehr bringt oder einführt oder

17. entgegen § 38 Abs. 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig
oder nicht vollständig erteilt, entgegen § 38 Abs. 2
Satz 3 eine Maßnahme nicht duldet, eine mit der Über-
wachung beauftragte Person nicht unterstützt oder ge-
schäftliche Unterlagen nicht vorlegt oder entgegen § 38
Abs. 3 Satz 2 eine Maßnahme nicht duldet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des
Absatzes 1 Nr. 1, 2 Buchstabe a und c, Nr. 4, 6, 7, 9, 10, 13
und 16a mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe b, Nr. 5, 8, 8a,
11 bis 12, 14 bis 16 und  17 mit einer Geldbuße bis zu
zehntausend Euro geahndet werden.

(3) Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse, Kultursubstrate,
Pflanzenschutzmittel, Pflanzenstärkungsmittel, Zusatzstoffe,
Wirkstoffe und Pflanzenschutzgeräte, auf die sich eine
Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4, 6, 7, 9,  13,
16 oder 16a bezieht, können eingezogen werden.

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe b und Nr. 8 das Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, in den
Fällen des Absatzes 1 Nr. 14 die Biologische Bundesanstalt.

Zehnter Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 41
Unberührtheitsklausel

Unberührt bleiben

1. das Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz,

2. das Bundes-Immissionsschutzgesetz,

3. das Chemikaliengesetz,

4. das Gerätesicherheitsgesetz und

5. das Gentechnikgesetz

sowie die auf diese Gesetze gestützten Rechtsverordnungen.
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§ 42
Besondere Vorschriften

zur Bekämpfung der Reblaus
Durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft mit
Zustimmung des Bundesrates nach § 3 Abs. 1 wird die
Bekämpfung der Reblaus (Daktulosphaira vitifoliae Fitch)
geregelt. Darüber hinaus können die Länder

1. über Rechtsverordnungen nach § 3 Abs. 1 hinaus wei-
tergehende Regelungen zur Bekämpfung der Reblaus
treffen,

2. die Entschädigung für Maßnahmen zur Bekämpfung der
Reblaus abweichend von § 32 Abs. 1 bis 3 regeln,

3. abweichend von § 34 Abs. 2 einen besonderen Reb-
schutzdienst einrichten und ihm Aufgaben übertragen,
soweit sie den Schutz der Reben betreffen.

§ 43
Allgemeine Verwaltungsvorschriften

Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaft erlässt mit Zustimmung des Bundesrates
die allgemeinen Verwaltungsvorschriften, die zur Durchfüh-
rung dieses Gesetzes erforderlich sind. Allgemeine Verwal-
tungsvorschriften zur Durchführung des § 15 Abs. 3, § 15b
Abs. 4, § 15c Abs. 2 und § 18 Abs. 3 bedürfen des Einver-
nehmens des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit.

§ 44
Aufhebung von Vorschriften

Soweit die Ermächtigungen des § 3 nicht ausreichen, wer-
den die Landesregierungen ermächtigt, auf Grund des Ge-
setzes zum Schutze der Kulturpflanzen in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7823-1 veröffent-
lichten bereinigten Fassung erlassene Rechtsverordnungen
aufzuheben. Sie können ihre Befugnis durch Rechtsverord-
nung auf andere Behörden übertragen.

§ 45
Übergangsvorschriften

(1) § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ist auf Pflanzenschutzmittel,
die

1. bis zum 1. Juli 1998 zugelassen worden sind oder

2. nach § 15 zugelassen werden,

bis zum 1. Juli 2001 nicht anzuwenden.

(2) § 6a Abs. 1 Satz 2 ist erst ab dem 1. Juli 1999 anzu-
wenden.

(3) § 10a Abs. 1 und 2 sowie Rechtsverordnungen auf
Grund des § 10a Abs. 3 sind erst ab dem 1. Juli 2000 anzu-

wenden; hinsichtlich der Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln zu Versuchszwecken bleiben die allgemeinen Anfor-
derungen an die Anwendung nach § 6 Abs. 1 Satz 2 unbe-
rührt.

(4) Die §§ 13 bis 14b gelten nicht für die Verwertung
von Unterlagen zugunsten eines Antragstellers, wenn die
Biologische Bundesanstalt die Unterlagen bereits nach den
§§ 13 und 14 in der bis zum 30. Juni 1998 geltenden Fas-
sung zu seinen Gunsten verwertet hat. Auf die Verwertung
von Unterlagen, die Versuche mit anderen Tieren als mit
Wirbeltieren voraussetzen, finden die §§ 13 und 14 des
Pflanzenschutzgesetzes in der bis zum 30. Juni 1998 gelten-
den Fassung Anwendung, soweit die Biologische Bundes-
anstalt die Mitteilungen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 oder § 14
Abs. 2 Satz 1 oder 5 in Verbindung mit Satz 1 des Pflanzen-
schutzgesetzes in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden
Fassung vorgenommen hat.

(5) Bis zu einer Entscheidung über die Aufnahme eines
Wirkstoffs in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG findet
§ 15 Abs. 1 Nr. 2 keine Anwendung auf Pflanzenschutzmit-
tel, die diesen Wirkstoff enthalten und die in einem Mit-
gliedstaat vor dem 27. Juli 1993 zu gewerblichen Zwecken
oder im Rahmen sonstiger wirtschaftlicher Unternehmungen
in den Verkehr gebracht worden sind. Auf Verlangen des
Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit hat der Antragsteller nachzuweisen, dass das Pflan-
zenschutzmittel in einem Mitgliedstaat vor dem 27. Juli
1993 nach Satz 1 in den Verkehr gebracht worden ist.

(6) § 15c findet keine Anwendung auf Pflanzenschutz-
mittel, die einen Wirkstoff enthalten, der in Pflanzenschutz-
mitteln enthalten war, die in einem Mitgliedstaat vor dem
27. Juli 1993 zu gewerblichen Zwecken oder im Rahmen
sonstiger wirtschaftlicher Unternehmungen in den Verkehr
gebracht worden sind.

(7) Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln, die in ei-
nem Mitgliedstaat vor dem 27. Juli 1993 zu gewerblichen
Zwecken oder im Rahmen sonstiger wirtschaftlicher Unter-
nehmungen in den Verkehr gebracht worden sind, sind zu
widerrufen, wenn die Europäische Gemeinschaft nach Arti-
kel 8 Abs. 2 Satz 7 der Richtlinie 91/414/EWG entschieden
hat, einen Wirkstoff nicht in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG aufzunehmen oder die Aufnahme des Wirk-
stoffs in Anhang I in der jeweils geltenden Fassung mit
einer Beschränkung nach Artikel 5 Abs. 4 der Richtlinie
91/414/EWG versehen hat, die der Zulassung entgegensteht.

(8) § 31d Abs. 1 Nr. 2 findet keine Anwendung auf
Wirkstoffe, die in einem Mitgliedstaat vor dem 27. Juli 1993
zu gewerblichen Zwecken oder im Rahmen sonstiger wirt-
schaftlicher Unternehmungen in den Verkehr gebracht
worden sind. 

(9) Pflanzenschutzmittel, die vor dem 1. Juli 1998 nach
§ 15 dieses Gesetzes in der zu diesem Zeitpunkt geltenden
Fassung zugelassen worden sind, dürfen noch  bis zum 30.
Juni 2001 nach den Vorschriften dieses Gesetzes in der vor
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dem 1. Juli 1998 geltenden Fassung in den Verkehr ge-
bracht, eingeführt und angewandt werden. Endet die Zulas-
sung nach dem 30. Juni 2001, darf das Pflanzenschutzmittel
bis zum Ende der Zulassung nur in den Verkehr gebracht,
eingeführt und angewandt werden, wenn

1. die Biologische Bundesanstalt zuvor die Anwendungs-
gebiete und Anwendungsbestimmungen entsprechend
§ 15 Abs. 2 festgesetzt hat und

2. das Pflanzenschutzmittel nach § 20 Abs. 1 bis 3 oder auf
Grund einer nach § 20 Abs. 5 erlassenen Rechtsverord-
nung gekennzeichnet ist.

Die Festsetzung der Anwendungsgebiete und Anwendungs-
bestimmungen ist vom Zulassungsinhaber bis zum 1. Febru-
ar 1999 bei der Biologischen Bundesanstalt zu beantragen.

(10) Pflanzenstärkungsmittel, die vor dem 1. Juli 1998
nach den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften in
den Verkehr gebracht worden sind, dürfen noch bis zum 30.
Juni 2000 in den Verkehr gebracht werden. Pflanzen-
stärkungsmittel nach § 2 Nr. 10 Buchstabe b und Zusatz-
stoffe dürfen noch bis zum Ende der Zulassung in den Ver-
kehr gebracht werden, soweit sie als Pflanzenschutzmittel
zugelassen sind und die Zulassung nach dem in Satz 1
genannten Zeitraum endet.

(11) Pflanzenschutzmittel, die vor dem 1. November
2002 nach den bis dahin geltenden Vorschriften gekenn-
zeichnet worden sind, dürfen bis zur Erschöpfung der Be-
stände, längstens jedoch bis zum 29. Juli 2004, in den Ver-
kehr gebracht oder eingeführt werden. Behältnisse und
abgabefertige Packungen, die vor dem 1. November 2002
nach den bis dahin geltenden Vorschriften hergestellt wor-
den sind, dürfen bis zur Erschöpfung der Bestände, längs-
tens jedoch bis zum 29. Juli 2004, verwendet werden.

§ 46
(Inkrafttreten)

—————


